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148/23 – Kreis Coesfeld

Satzung

Allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/20071) des Kreises Coesfeld über 
die Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif 
im allgemeinen ÖPNV

Präambel

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, ein digitales, 
deutschlandweit gültiges „Deutschlandticket“ für den öffent-
lichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu einem Einführungs-
preis von 49 Euro pro Monat im monatlich kündbaren Abon-
nement einzuführen. Das Deutschlandticket startet zum 
1. Mai 2023. 

Bei der Umsetzung arbeiten Bund, Länder, kommunale Spit-
zenverbände und Unternehmensverbände eng zusammen. 
Bund und Länder stellen für das Deutschlandticket ab 2023 
jeweils 1,5 Milliarden Euro jährlich zur Verfügung. Hierzu hat 
der Bund das Regionalisierungsgesetz (RegG) angepasst.

Nach der ergänzenden Regelung in § 9 Absatz 1 Sätze 4 
(RegG) ist der Tarif (des Deutschlandtickets) bis zum Erlass 
entsprechender Regelungen durch die Aufgabenträger läng-
stens jedoch bis zum 30. September 2023 anzuwenden. 

Bund und Länder haben sich weiterhin darauf verständigt, 
dass die notwendige Auskömmlichkeit des Tarifs für das 
Deutschlandticket gewährleistet wird. Etwaige Mehrkosten, 
die den Unternehmen im Einführungsjahr 2023 entstehen, 

werden je zur Hälfte von Bund und Ländern getragen. Auch 
in den Folgejahren wollen Bund und Länder gemeinsam ver-
einbaren, wie die Finanzierung durch Ticketeinnahmen und 
Zuschüsse sichergestellt wird. 

Auf dieser Grundlage haben Bund und Länder im Rahmen von 
Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben 
im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit 
dem Deutschlandticket im Jahr 2023 aus Bundes- und Lan-
desmitteln vom 20. März 2023 (im Folgenden: Muster-Richt-
linien Deutschlandticket 2023) Maßstäbe zur einheitlichen 
Ermittlung des mit der Einführung des Deutschlandtickets 
verbundenen Ausgleichs abgestimmt. Die Muster-Richtli-
nien regeln die Ausreichung dieser Finanzmittel durch die 
Länder an die Aufgabenträger und Aufgabenträgerorgani-
sationen des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) sowie 
des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs (allge-
meiner ÖPNV). Die Muster-Richtlinien sind von den Ländern 
jeweils noch auf die konkreten Verhältnisse vor Ort anzupas-
sen und umzusetzen. Die wesentlichen Teile der bundesweit 
abgestimmten Muster-Richtlinien 2023 sind verbindlich und 
bundesweit einheitlich umzusetzen. In Nordrhein-Westfalen 

1) VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PAR-
LAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2007 über öffentliche 
Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhe-
bung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 
des Rates (ABl. L 315/1) in der Fassung der Verordnung (EU) 
2016/2338 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RA-
TES vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des Marktes für inländische 
Schienenpersonenverkehrsdienste (ABl. L 354/22).
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erfolgt dies im Rahmen der Richtlinien über die Gewährung 
von Zuwendungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben 
im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit 
dem Deutschlandticket im Jahr 2023 in Nordrhein-Westfalen 
(im Folgenden: Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket 
ÖPNV NRW 2023). 

Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis den Aus-
gleich der Auswirkungen des Deutschlandtickets im Ver-
hältnis zu den Verkehrsunternehmen des SPNV und des 
allgemeinen ÖPNV nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge 
oder allgemeiner Vorschriften zu regeln.

Um eine rechtskonforme Finanzierung zu gewährleisten, er-
lässt der Kreis Coesfeld vor diesem Hintergrund eine allge-
meine Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 in Form einer Satzung. Die allgemeine 
Vorschrift regelt rechtsverbindlich die gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtung der im Zuständigkeitsgebiet des Kreises Coes-
feld tätigen Verkehrsunternehmen des allgemeinen ÖPNV 
zur Anerkennung des Deutschlandtickets sowie im Gegen-
zug einen Ausgleich der hierdurch entstehenden finanziellen 
Nachteile unter Bezugnahme auf die Richtlinien Zuwen-
dungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2023. Hierdurch 
werden die Vorgaben des RegG bezogen auf das Zustän-
digkeitsgebiet des Kreises Coesfeld umgesetzt.

Auf Grundlage von § 8 Abs. 3 und § 8a Abs. 1 Sätze 2 und 
3 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), § 3 Abs. 1 
und 2 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahver-
kehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW), § 5 KrO NRW 
sowie Art. 3 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 2 Buchst. l) der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erlässt der Kreis Coesfeld 
die nachfolgende allgemeine Vorschrift zur Festsetzung des 
Deutschlandtickets als Höchsttarif im allgemeinen öffentli-
chen Personennahverkehr (allgemeiner ÖPNV) und zur Ge-
währung von Ausgleichsleistungen für finanzielle Nachteile 
im Zusammenhang mit der Beförderung von Fahrgästen mit 
einem Deutschlandticket für sein Zuständigkeitsgebiet:

§	1	Gemeinwirtschaftliche	Verpflichtung

(1) Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich die-
ser allgemeinen Vorschrift (dazu § 1 Abs. 4) öffentliche Per-
sonenverkehrsdienste des allgemeinen ÖPNV erbringen, 
sind verpflichtet, während der Laufzeit dieser allgemeinen 
Vorschrift (dazu § 7) das Deutschlandticket im Sinne des 
§ 9 Absatz 1 des Regionalisierungsgesetzes (RegG) als 
Höchsttarif im Sinne des Art. 3 Absatz 2 Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 gemäß den Vorgaben dieser allgemeinen 
Vorschrift entsprechend § 1 Abs. 2 anzuerkennen (im Fol-
genden „Tarifanerkennung“ bzw. „Tarifanerkennungspflicht“). 
Die Tarifanerkennung beinhaltet die Beförderung von Fahr-
gästen mit einem gültigen Deutschlandticket zu den bun-
desweit einheitlich geltenden Tarifbedingungen gemäß den 
Tarifbestimmungen Deutschlandticket vom 7. März 2023 
(Anlage 1), ohne dass den Fahrgästen hierfür zusätzliche 
Kosten entstehen. Die Verkehrsunternehmen sind im Zu-
sammenhang mit der Anerkennung des Deutschlandtickets 
zudem berechtigt und verpflichtet, an der bundesweit ab-
gestimmten Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket 
für das Jahr 2023 teilzunehmen, die hierfür erforderlichen 
Daten bereitzustellen, bestehende Einnahmenansprüche 
vollumfänglich geltend zu machen und ggf. diese Ansprüche 
überschießende Einnahmen abzugeben (Anlage 2). 

Soweit ein Verkehrsunternehmen Verkehrsleistungen im 
SPNV oder ÖPNV auch in den Bezirken anderer Aufgaben-
träger erbringt, gilt die Verpflichtung nach dem vorstehenden 
Satz für das Verkehrsunternehmen, wenn das Verkehrsun-
ternehmen im Verhältnis zu diesen anderen Aufgabenträ-
gern ebenfalls einen Ausgleichsanspruch erwirbt, der dem 

Anspruch nach dieser Allgemeinen Vorschrift und den Vor-
gaben der Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket 
ÖPNV NRW 2023 entspricht, und wenn der Aufgabenträ-
ger eine entsprechende Verpflichtung bzgl. der bundesweit 
abgestimmten Einnahmeaufteilung auch für alle anderen in 
seinem Zuständigkeitsbereich tätigen Verkehrsunternehmen 
schafft, die Ausgleichszahlungen nach den Richtlinien Zu-
wendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2023 erhalten. 

(2) Die Verkehrsunternehmen sind zudem verpflichtet, 
Beförderungsbedingungen des Deutschlandtickets auf-
zustellen und zu veröffentlichen und, wenn und soweit im 
Zusammenhang mit der Tarifanerkennung erforderlich, Ta-
rifgenehmigungsanträge für das Deutschlandticket selbst zu 
stellen und/oder bei entsprechenden Tarifanträgen Dritter 
mitzuwirken und keine Einwände hiergegen vorzubringen. 
Sie haben in dem ihnen möglichen, erforderlichen und zu-
mutbaren Umfang an der bundesweit einheitlichen Umset-
zung des Deutschlandtickets mitzuwirken. Die Umsetzung 
des Deutschlandtickets entsprechend den bundesweit ab-
gestimmten Kontrollmerkmalen ist technisch unter Einsatz 
entsprechender Kontrollgeräte zu gewährleisten. Werden 
Kosten für die Ertüchtigung von Kontrollinfrastruktur im 
Sinne von Nr. 5.4.4 der Richtlinien über die Gewährung von 
Zuwendungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im 
öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit 
dem Deutschlandticket im Jahr 2023 in Nordrhein-Westfalen 
(Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 
2023 – Anlage 3) in Ansatz gebracht, ist das Verkehrsunter-
nehmen verpflichtet, diese mindestens drei Jahre im ÖPNV 
in Deutschland einzusetzen (vgl. Nr. 6.2 der Richtlinien Zu-
wendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2023).

(3) Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift er-
streckt sich geografisch auf das gesamte Gebiet, für das der 
Kreis Coesfeld – unter Berücksichtigung von bestehenden 
Regelungen zur Übertragung von Zuständigkeiten mit be-
nachbarten zuständigen Behörden – die Befugnis als zu-
ständige Behörde im Sinne des Artikel 2 Buchstabe b) der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für den ÖPNV innehat.

§	2	Vorrangige	Regelungen	öffentlicher	Dienst-
leistungsaufträge; Umsetzungsvereinbarungen

(1) Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im allge-
meinen öffentlichen Personenverkehr auf Grundlage öffent-
licher Dienstleistungsaufträge erbracht werden (gemeinwirt-
schaftliche Verkehrsdienste), gelten die Regelungen dieses 
öffentlichen Dienstleistungsauftrags einschließlich etwaiger 
Ergänzungen und/oder Nachträge im Grundsatz vorrangig 
vor den Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift. Dies gilt 
in Bezug auf die Pflicht zur Tarifanerkennung und die hier-
für zu gewährenden Ausgleichsleistungen nur insoweit, wie 
der jeweilige öffentliche Dienstleistungsauftrag eine entspre-
chende Pflicht zur Anerkennung des Deutschlandtickets und 
die hierfür zu gewährenden Ausgleichsleistungen enthält; im 
Übrigen ergibt sich die Tarifanerkennungspflicht einschließ-
lich der hierfür zu gewährenden Ausgleichsleistungen aus 
dieser allgemeinen Vorschrift. Die Umsetzung der Tarifaner-
kennung im Einzelnen, die Ermittlung und Abwicklung der 
Ausgleichsleistungen sowie der erforderlichen Nachweis-
führung hierfür erfolgt auf Grundlage des jeweiligen öffentli-
chen Dienstleistungsauftrags unter vollständiger Beachtung 
der Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift.

(2) Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste eigenwirt-
schaftlich erbracht werden, können zur Umsetzung dieser 
allgemeinen Vorschrift, soweit erforderlich, Umsetzungsver-
einbarungen zwischen dem jeweiligen Verkehrsunterneh-
men und dem Kreis Coesfeld abgeschlossen werden. In der 
jeweiligen Umsetzungsvereinbarung kann insbesondere die 
konkrete Abwicklung der Ausgleichsleistungen sowie der 
Nachweisführung nach Maßgabe dieser allgemeinen Vor-
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schrift geregelt werden. Die Umsetzungsvereinbarung be-
gründet keinerlei eigenständige Tarifanerkennungspflichten 
oder Ausgleichsansprüche.
 

§	3	Ausgleichsleistungen

(1) Die Verkehrsunternehmen erhalten für das Jahr 2023 
Ausgleichsleistungen für die ihnen durch die Anerkennung 
des Deutschlandtickets entstehenden finanziellen Nach-
teile nach Maßgabe der obligatorischen Regelungen der 
Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 
2023, insbesondere nach deren Nrn. 5.4.1 bis 5.4.8. Nach 
den Musterrichtlinien ist grundsätzlich der Aufgabenträger an-
tragsberechtigt für die in den Musterrichtlinien vorgesehenen 
Ausgleichsleistungen. Dieser beantragt diese Ausgleichs-
leistungen beim Land und leitet diese Ausgleichsleistungen 
in dem vom Land bewilligten Umfang an die Verkehrsunter-
nehmen weiter. In Bezug auf die Kosten gilt: Kosten im Zu-
sammenhang mit der Anerkennung des Deutschlandtickets 
können ausschließlich nach Maßgabe der Richtlinien Zu-
wendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2023 berück-
sichtigt werden. Bestehende Regelungen in öffentlichen 
Dienstleistungsaufträgen bleiben unberührt.

(2) Für die Ermittlung des finanziellen Nettoeffekts gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 bzw. Nr. 6 der Richtlinien 
Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2023 ist eine 
Aufstellung aller Auswirkungen auf die Einnahmen vorzu-
nehmen.

(3) Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vor-
schrift dürfen nicht zu einer Überkompensation im Sinne des 
Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 führen.

(4) Die Vermeidung einer Überkompensation wird wie folgt 
gewährleistet: Erfolgt die Überkompensationskontrolle allein 
über die allgemeine Vorschrift, ist eine jährliche Kontrolle er-
forderlich. Die Ausgleichsleistung darf den finanziellen Net-
toeffekt aus der Tarifanerkennung des Deutschlandtickets 
nach Absatz 1 im Sinne von Absatz 2 nicht übersteigen. Die 
Richtigkeit der Ergebnisrechnung und die Angemessenheit 
des Gewinns im Sinne der Ziffer 6 des Anhangs der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 ist durch einen Wirtschaftsprüfer 
zu bescheinigen. Der angemessene Gewinn ist begrenzt auf 
die Höhe von 3 % Prozent vom Umsatz. Das Verkehrsun-
ternehmen stellt die für die Beurteilung erforderlichen Da-
ten zu den Kosten und Erlösen umfassend zur Verfügung 
und ermöglicht so die Überprüfung des Vorliegens einer 
Überkompensation. Ein höherer Gewinn kann im Einzel-
fall überdies als angemessen akzeptiert werden, wenn die 
Verkehrsdienste in einem wettbewerblichen Vergabe- oder 
Genehmigungsverfahren vergeben wurden und das Ver-
kehrsunternehmen nachweist, dass es über die Laufzeit 
des öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder der Genehmi-
gung, ohne Betrachtung der Corona-geprägten Jahre 2020 
bis 2022, eine höhere Umsatzrendite mit den zugrunde 
liegenden Verkehrsdiensten erzielt hätte. Die Berechnung 
einschließlich der Datengrundlagen müssen einer Überprü-
fung durch den Kreis Coesfeld oder dessen Beauftragten 
zugänglich gemacht werden (vgl. § 4 Abs. 7). Zum Nach-
weis einer nicht vorhandenen Überkompensation ist eine 
unternehmensindividuelle Aufstellung über die Berechnung 
des finanziellen Nettoeffekts aus der Tarifanerkennung in 
Bezug auf das Deutschlandticket entsprechend § 3 bis zum 
7. März 2025 vorzulegen. Als Ergebnis der Aufstellung ist 
unter Berücksichtigung der Ausgleichsleistungen nach Maß-
gabe dieser allgemeinen Vorschrift die nicht erfolgte Über-
kompensation auszuweisen. Sollte im Einzelfall dennoch 
eine Überkompensation festgestellt werden, hat das Ver-
kehrsunternehmen den überkompensierenden Betrag zur 
Vermeidung einer unzulässigen Beihilfe einschließlich Zin-
sen ab dem Eintritt der Überkompensation zurückzuzahlen.

§	4	Darlegungs-	und	Nachweispflichten

(1) Das Verkehrsunternehmen trägt die Darlegungs- und 
Nachweispflicht für sämtlich in dieser allgemeinen Vorschrift 
geregelten Voraussetzungen und Anforderungen an die Ge-
währung der Ausgleichsleistungen. Es ist verpflichtet, sämt-
liche für die Durchführung dieser allgemeinen Vorschrift 
erforderlichen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu 
machen. Die Richtigkeit der gemachten Angaben und vor-
gelegten Daten ist im Rahmen der Nachweisführung jeweils 
zu bestätigen.

(2) Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, für ihren Ver-
trieb (umfasst eigene Verkäufe des Verkehrsunternehmens 
und Verkäufe im Namen/auf Rechnung des Verkehrsunter-
nehmens) sicherzustellen, dass bis zum 20. eines Monats für 
den Vormonat alle Verkäufe des Deutschlandtickets an die 
von der Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband Deutscher 
Verkehrsunternehmen e.V., der Deutschlandtarifverbund 
GmbH, dem Bundesverband Deutscher Omnibusunter-
nehmen e.V. und dem Bundesverband SchienenNahver-
kehr e.V. gebildete EAV-Clearingstelle gemeldet werden.

(3) Für die Antragstellung des Kreises Coesfeld beim Land 
Nordrhein-Westfalen gemäß Nr. 7.1 der Richtlinien Zuwen-
dungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2023 am 30. Sep-
tember 2023 und zugleich für den Antrag der Verkehrsun-
ternehmen beim Kreis Coesfeld auf vorläufige Bewilligung 
von Ausgleichsleistungen nach § 5 Abs. 3, sind von den Ver-
kehrsunternehmen rechtzeitig vorzulegen: 

a) Berechnungen bzw. eine Schätzung/Prognose der Höhe 
der voraussichtlichen Ausgleichsleistungen auf Grundlage 
der in Nr. 5.4 Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket 
ÖPNV NRW 2023 genannten Berechnungsmethode; 

b) Prognosen der Verbundorganisationen über die Minde-
rungen gemäß Abs. 4 sowie weitere begründende Unter-
lagen; sofern entsprechende Daten von der Verbundor-
ganisation nicht zur Verfügung gestellt werden, hat das 
Verkehrsunternehmen entsprechende Prognosen und 
begründende Daten selbst vorzulegen. 

(4) Vorzulegen sind vorläufig mit dem bis dahin letztver-
fügbaren Stand bis zum 10. Juni 2024 (Nachweis des Lan-
des Nordrhein-Westfalen gegenüber dem Bund bis zum 
30. Juni 2024 nach § 9 Abs. 6 i. V. m. Anlage 8 RegG) und 
endgültig bis zum 7. März 2025 (Nachweis des Kreises 
Coesfeld gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen bis 
zum 31. März 2025 nach Nr. 6.5 Richtlinien Zuwendungen 
Deutschlandticket ÖPNV NRW 2023) und zugleich für den 
Antrag der Verkehrsunternehmen beim Kreis Coesfeld auf 
endgültige Bewilligung von Ausgleichsleistungen nach § 5 
Abs. 5, die nachfolgend aufgeführten Daten und Nachweise; 
die Richtigkeit der endgültigen Daten und Nachweise ist 
von einem Wirtschaftsprüfer zu bescheinigen. Auf Anforde-
rung sind die zugrundeliegenden Daten und Berechnungen 
offenzulegen. Soweit bezogen auf die Vorlage der endgül-
tigen Daten und Nachweise das endgültige Ergebnis der je-
weiligen Einnahmenaufteilung maßgeblich ist, dies jedoch 
zum 7. März 2025 noch nicht vorliegt, wird der zu diesem 
Zeitpunkt letztverfügbare Stand der Einnahmenaufteilung 
(jedoch nicht älter als einen Monat) zugrunde gelegt; eine 
spätere Korrektur findet ungeachtet der Pflicht zum Nachrei-
chen von Bescheinigungen nicht statt.

1. Für den Referenzzeitraum Mai bis Dezember 2019 sind 
die nachfolgenden Daten und Nachweise vorzulegen:
a) die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeitraum für jeden 

Tarifbereich (Verbundtarife, Übergangstarife, landes-
weite Tarife, Haustarif), in dem das Verkehrsunter-
nehmen tätig ist;

b) die für den jeweiligen Monat dem Verkehrsunterneh-
men zugeordneten Fahrausweise und Erlöse diffe-
renziert nach der jeweiligen Kartenart und Preisstufe 



Seite 148 Amtsblatt des Kreises Coesfeld Nr. 25/2023

sowie die Höhe des Tarifs. Zusätzlich anzugeben ist 
der Umfang der Betriebsleistungen im gesamten Ka-
lenderjahr 2019 in Soll-Fahrplan-Kilometern;

c) Bestätigungen der Verbundorganisationen über die 
aufzuteilenden Einnahmen der Monate Mai bis De-
zember 2019 und die EAV sowohl für die hochge-
rechneten als auch für die tatsächlichen Fahrgeld-
einnahmen; hinzuzufügen sind auch betragsmäßige 
Erlösminderungen aus Vertriebsprovisionen;

d)  Nachweis über Fahrgeldeinnahmen im Jahr 2019; 
der Referenzzeitraum ist gesondert auszuweisen.

2.  Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den 
Zeitraum Mai bis Dezember 2023 hochgerechneten tat-
sächlichen Fahrgeldeinnahmen: 
a) für die im Referenzzeitraum (Nr. 1) bestehenden Kar-

tenarten und Preisstufen die jeweilige Höhe des Tarifs;
b) soweit sich in Einzelfällen keine entsprechenden 

Referenzpreise zuordnen lassen oder es sich um 
stückzahlunabhängige Pauschalangebote handelt, 
die mittels der aus der Berechnung nach Nr. 5.4.1.1 
Satz 1 der Richtlinien Zuwendungen Deutschlandti-
cket ÖPNV NRW 2023 abgeleiteten durchschnittliche 
prozentuale Tarifanpassung hochgerechneten Höhe 
des jeweiligen rechnerischen Tarifs;

c) die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im 
April 2023 und im Januar 2024;

d) der Umfang der Betriebsleistungen in Soll-Fahr-
zeug-, Wagen-, bzw. Zug-Kilometer im Betriebsjahr 
2023 und das Verhältnis zum Kalenderjahr 2019.

3.  Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichs-
leistungen sind bezogen auf das Kalenderjahr 2023 
vorzulegen:
a)  die gemäß Nr. 5.4.1.2 der Richtlinien Zuwendungen 

Deutschlandticket ÖPNV NRW 2023 ermittelten, an-
zusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der 
Monate Mai bis Dezember 2023;

b)  Bestätigung der Verbundorganisationen zum Ergeb-
nis der Einnahmenaufteilung; auf Anforderung sind 
diese auch für die Vorjahre vorzulegen;

c)  Nachweise über die erzielten Einnahmen und Erlöse 
sowie zur Einnahmenaufteilung bei Gemeinschafts-
tarifen einschließlich der Zuordnung zum jeweils für 
den öffentlichen Dienstleistungsauftrag oder den 
eigenwirtschaftlichen Verkehr maßgeblichen Zu-
ständigkeitsgebiet für die Monate Mai bis Dezember 
2023; sollte der Nachweis nicht fristgerecht vorlie-
gen, ist zunächst eine vorläufige Bescheinigung des 
jeweiligen Verbundes über die Einnahmenzuschei-
dung beizubringen; der Nachweis ist in diesem Fall 
schnellstmöglich nachzureichen;

d)  Nachweise über die im Zusammenhang mit der An-
erkennung des Deutschlandtickets entstandenen 
(Mehr-)Kosten, soweit diese nach Maßgabe der 
Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV 
NRW 2023 ausgeglichen werden;

e)  Nachweise über positive oder negative Effekte hin-
sichtlich der Ausgleichszahlungen auf Grundlage der 
§§ 228 ff. SGB IX nach Maßgabe von Nr. 5.4.1 der 
Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV 
NRW 2023;

f)  Nachweise über Minderungen anderer Ausgleichs-
leistungen aus allgemeinen Vorschriften nach Maß-
gabe von Nrn. 5.4.1 und 5.4.3 der Richtlinien Zuwen-
dungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2023; 

g)  Nachweise über positive und negative Effekte für das 
Verkehrsunternehmen in Bezug auf Vertriebsprovi-
sionen, die sich aus der Anerkennung des Deutsch-
landtickets für die Monate Mai bis Dezember 2023 
ergeben;

h)  Nachweis der nicht vorhandenen Überkompensati-
on gemäß § 3 Abs. 4 einschließlich Bestätigung der 
Einhaltung der im Rahmen dieser allgemeinen Vor-

schrift geregelten Anforderungen sowie der korrekten 
Ermittlung, Vollständigkeit und sachlichen Richtigkeit 
der Daten.

(5) Der Kreis Coesfeld kann vom Verkehrsunternehmen die 
Vorlage weiterer Angaben und Nachweise verlangen, soweit 
dies zur Erfüllung der Nachweispflichten nach den Richtli-
nien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2023, 
insbesondere für den Nachweis des Kreises Coesfeld ge-
genüber dem Land nach Ziffer 6.5 über die tatsächlich ent-
standenen nicht gedeckten Ausgaben und Einsparungen 
gegenüber dem Land auf der Grundlage der in Ziffer 5.4 
genannten Berechnungsmethode, oder insbesondere auf-
grund von bestandskräftigen Entscheidungen der EU-Kom-
mission oder des Rechnungshofes erforderlich ist. Werden 
die unter Abs. 2 bis 4 genannten sowie ggf. darüber hinaus 
die gemäß Satz 1 geforderten Unterlagen und Nachweise 
nicht fristgerecht vorgelegt, kann die Ausgleichsleistung für 
das jeweils abzurechnende Jahr ganz oder teilweise versagt 
werden. Bereits geleistete Abschlagszahlungen sind inso-
weit zurückzuzahlen.

(6) Die Darlegungs- und Nachweisführung erfolgt bei ge-
meinwirtschaftlichen Verkehren unter Beachtung der vorste-
henden Grundsätze auf Basis des jeweils geltenden öffent-
lichen Dienstleistungsauftrags nach Maßgabe der dortigen 
Regelungen. Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren können 
ergänzende Regelungen zur Darlegungs- und Nachweisfüh-
rung getroffen werden.

(7) Der Kreis Coesfeld kann die von dem Verkehrsunterneh-
men nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift beizu-
bringenden Daten, Nachweise, Kalkulationen, Testate oder 
ähnliches selbst oder durch einen von ihm bestimmten, zur 
Verschwiegenheit verpflichteten Dritten prüfen lassen. Das 
Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, auf entsprechendes 
Verlangen Einblick in die hierfür notwendigen Unterlagen zu 
gewähren.

(8) Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von 
Betriebs-, Geschäfts- sowie ggf. personenbezogenen Daten 
werden die jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben beach-
tet. Sofern die Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket 
ÖPNV NRW 2023 diesbezüglich weitergehende Vorga-
ben treffen, werden diese ebenfalls umgesetzt. Bei Bedarf 
werden hierzu entsprechende Vereinbarungen zwischen 
Verkehrsunternehmen und dem Kreis Coesfeld getroffen. 
Gleiches gilt in Bezug auf die Aufbewahrung der zugrunde 
liegenden Unterlagen und Daten sowie für die hierfür gel-
tenden Fristen.

§	5	Antrags-	und	Bewilligungsverfahren,	Abwicklung	
der	Ausgleichsleistungen,	Abschlagszahlungen

(1) Gemäß Nr. 7.1 der Richtlinien Zuwendungen Deutsch-
landticket ÖPNV NRW 2023 hat der Kreis Coesfeld einen 
Antrag auf Gewährung der Zuwendung bis zum 30. Septem-
ber 2023 beim Land zu stellen. Der Kreis Coesfeld hat bis 
zum 30. Juni 2024 vorläufig mit dem bis dahin letztverfüg-
baren Stand (Nachweis des Landes Nordrhein-Westfalen 
gegenüber dem Bund nach § 9 Abs. 6 i. V. m. Anlage 8 
RegG) und endgültig bis zum 31. März 2025 (Nachweis des 
Kreises Coesfeld gegenüber dem Land Nordrhein-Westfa-
len nach Nr. 6.5 Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket 
ÖPNV NRW 2023) entsprechende Nachweise vorzulegen, 
um die Zuwendungen zu erhalten.

(2) Gemäß Nr. 4 der Richtlinien Zuwendungen Deutschland-
ticket ÖPNV NRW 2023 hat der Kreis Coesfeld die Zuwen-
dungen nach Abs. 1 an die Verkehrsunternehmen weiterzu-
leiten, soweit die Verkehrsunternehmen erlösverantwortlich 
sind. Die Weiterleitung wird auf Antrag gewährt. Der Antrag 
ist schriftlich durch vollständige Ausfüllung des Antragsfor-
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mulars auf Gewährung einer Zuwendung zum Ausgleich 
nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personenverkehr 
im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 
in Nordrhein-Westfalen (Anlage 4) rechtzeitig beim Kreis 
Coesfeld zu stellen. Verspätete Anträge können zugelassen 
werden. Dem Antrag sind die in § 4 Abs. 3 genannten Da-
ten und Nachweise sowie bei Bedarf weitere begründende 
Unterlagen beizufügen; die sich im Übrigen aus § 4 erge-
benden Pflichten sind einzuhalten.

(3) Auf den Antrag eines Verkehrsunternehmens ergeht 
bei eigenwirtschaftlichen Verkehren ein vorläufiger Bewilli-
gungsbescheid. Mit dem vorläufigen Bewilligungsbescheid 
wird der voraussichtliche Bewilligungsbetrag vorläufig fest-
gesetzt. Der vorläufige Bewilligungsbescheid erfolgt auf der 
Basis des dem Kreis Coesfeld vom Land erteilten vorläufigen 
Bewilligungsbescheids nach den Richtlinien Zuwendungen 
Deutschland Ticket ÖPNV 2023 auf Grundlage der gemäß 
§ 4 Abs. 3 bis dahin eingereichten Daten und Nachweise. 
Die Festsetzung des vorläufigen Bewilligungsbetrags be-
läuft sich auf bis zu 80 % des dem Kreis Coesfeld vom Land 
auf dieser Basis vorläufig bewilligten Betrags; etwaig bereits 
geleistete Abschlagszahlungen nach Abs. 4 sind hierbei zu 
berücksichtigen. Vor Erlass des Bewilligungsbescheides des 
Landes ist der Kreis Coesfeld nicht verpflichtet, einen vor-
läufigen Bewilligungsbescheid an die Verkehrsunternehmen 
zu erlassen. Der vorläufige Bewilligungsbescheid steht unter 
dem Vorbehalt der endgültigen Bescheidung. Bei gemein-
wirtschaftlichen Verkehren wird der entsprechende Betrag 
vorläufig auf Grundlage des jeweils zugrunde liegenden öf-
fentlichen Dienstleistungsauftrags gewährt; die vorstehend 
genannten Grundsätze gelten im Übrigen entsprechend. 

(4) Die Verkehrsunternehmen können bei Bedarf formlos für 
den Zeitraum vor Gewährung des vorläufigen Bewilligungs-
betrags nach Abs. 3 Abschlagszahlungen beim Kreis Coes-
feld beantragen, sofern ihnen ein Abwarten bis zur Gewäh-
rung des vorläufigen Bewilligungsbetrags nicht zuzumuten 
ist. Die beantragte Höhe der Abschlagszahlung ist zu plau-
sibilisieren. Die Abschlagszahlung ist auf die in Ziff. 7.4 der 
Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 
2023 genannten Beträge begrenzt. 

(5) Für die Bewilligung des endgültigen Bewilligungsbetrags 
ist das Antragsformular für die Gewährung einer Zuwendung 
zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen 
Personenverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschland-
ticket im Jahr 2023 in Nordrhein-Westfalen (Anlage 4) voll-
ständig auszufüllen und bis zum 7. März 2025 dem Kreis 
Coesfeld vorzulegen. Zusätzlich sind die Nachweise gemäß 
§ 4 Abs. 4 und § 4 Abs. 5 bis zum 10. Juni 2024 vorläufig 
sowie zum 7. März 2025 endgültig einzureichen. Auf dieser 
Grundlage ergeht bei eigenwirtschaftlichen Verkehren der 
endgültige Bewilligungsbescheid, mit dem die Höhe des Be-
willigungsbetrags als Ausgleich nach Maßgabe dieser allge-
meinen Vorschrift endgültig festgesetzt wird. Die Ermittlung 
der Ausgleichsleistungen erfolgt im Rahmen einer Schluss-
rechnung unter Berücksichtigung des bereits geleisteten 
vorläufigen Bewilligungsbetrags. Der endgültige Bewilli-
gungsbescheid erfolgt auf der Basis des dem Kreis Coesfeld 
vom Land erteilten endgültigen Bewilligungsbescheids nach 
den Richtlinien Zuwendungen Deutschland Ticket ÖPNV 
2023. Vor Erlass des endgültigen Bewilligungsbescheids 
des Landes ist der Kreis Coesfeld nicht verpflichtet, einen 
endgültigen Bewilligungsbescheid an die Verkehrsunter-
nehmen zu erlassen. Bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren 
wird der entsprechende Betrag auf Grundlage des jeweils 
zugrundeliegenden öffentlichen Dienstleistungsauftrags ge-
währt; die vorstehend genannten Grundsätze gelten im Üb-
rigen entsprechend. 
Binnen acht Wochen nach Bestandskraft des endgültigen 
Bewilligungsbescheides (bei eigenwirtschaftlichen Verkeh-
ren) bzw. Mitteilung des endgültigen Bewilligungsbetrags 

unter Bezugnahme auf den öffentlichen Dienstleistungs-
auftrag (bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren) erfolgt die 
Schlusszahlung, soweit den Verkehrsunternehmen nach der 
Schlussabrechnung noch Ausgleichsleistungen zustehen. 
Soweit die Verkehrsunternehmen nach der Schlussabrech-
nung eine Überzahlung erhalten haben, haben die Verkehrs-
unternehmen diese Ausgleichsleistungen binnen einer im 
endgültigen Bewilligungsbescheid zu bestimmenden Frist 
an den Kreis Coesfeld zurückzuzahlen. Überzahlungen sind 
ab Ablauf dieser Frist bis zur Rückerstattung der Überzah-
lung mit einem Zinssatz von 5 Prozentpunkte über dem Ba-
siszinssatz jährlich zu verzinsen. Eine Verzinsung im Fall der 
Unterzahlung findet nicht statt.

§	6	Veröffentlichung	nach	Art.	7	Absatz	1	
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007

(1) Der Kreis Coesfeld ist über die auf Grundlage dieser 
allgemeinen Vorschrift gewährten Ausgleichsleistungen be-
richtspflichtig gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007. Soweit ein öffentlicher Dienstleistungsauf-
trag besteht, sind die Ausgleichsleistungen nach Maßgabe 
dieser allgemeinen Vorschrift Bestandteil der Ausgleichslei-
stungen auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen Dienst-
leistungsauftrags; sie werden somit gesamthaft zusammen 
mit den Ausgleichsleistungen dieses öffentlichen Dienst-
leistungsauftrags im Rahmen des Berichts nach Art. 7 Ab-
satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 dargestellt. 

(2) Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht 
nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 erforderlich ist, können Daten, die im Zusammen-
hang mit dieser allgemeinen Vorschrift stehen, auch nach-
träglich von den Verkehrsunternehmen eingefordert werden. 
Verkehrsunternehmen, denen ein Ausgleich aufgrund dieser 
allgemeinen Vorschrift gewährt wird, können sich insoweit 
nicht auf Vertraulichkeit bzw. die Geheimhaltung der von ih-
nen gemachten Angaben berufen.

§	7	Inkrafttreten	und	Geltungsdauer;	Außerkrafttreten

(1) Diese allgemeine Vorschrift tritt gemäß § 5 Abs. 4 KrO 
NRW nach dem Tag der Bekanntmachung in Kraft. Die Ver-
pflichtung nach § 2 tritt rückwirkend zum 1. Mai 2023 in Kraft. 

(2) Diese allgemeine Vorschrift tritt am 31. Dezember 2023 
außer Kraft. Die Abwicklung des Verfahrens über die Ge-
währung von Ausgleichsleistungen für das Jahr 2023 wird 
auch nach dem Außerkrafttreten gemäß Satz 1 nach den 
Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift zu Ende geführt 
(insbesondere Erfüllung sämtlicher Nachweispflichten durch 
die Verkehrsunternehmen und Durchführung der Schlussab-
rechnung durch den Kreis Coesfeld). Die allgemeine Vor-
schrift kann durch allgemeine Vorschrift verlängert, geändert 
oder aufgehoben werden.

(3) Der Kreis Coesfeld kann diese allgemeine Vorschrift und 
die damit verbundene Pflicht zur Anerkennung des Deutsch-
landtickets mit einer angemessenen Ankündigungsfrist au-
ßer Kraft setzen, insbesondere wenn der Bund oder das 
Land Nordrhein-Westfalen keine ausreichende Unterstüt-
zung des Deutschlandtickets mehr sicherstellen, um die auf 
Basis der allgemeinen Vorschrift bestehenden Ausgleichs-
ansprüche vollumfänglich zu befriedigen. 

Anlagen

Anlage 1:
Tarifbestimmungen Deutschlandticket vom 7. März 2023



Seite 150 Amtsblatt des Kreises Coesfeld Nr. 25/2023

Anlage 2:
Beschluss für ein bundesweites Clearingverfahren zur Zu-
scheidung der Einnahmen aus dem Deutschlandticket auf 
Basis des „Leipziger Modellansatzes“ vom 20. März 2023

Anlage 3:
Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zum Aus-
gleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personen-
nahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket 
im Jahr 2023 in Nordrhein-Westfalen vom 21. April 2023 
(Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 
2023)

Anlage 4:
Antragsformular für die Gewährung einer Zuwendung zum 
Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Perso-
nenverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket 
im Jahr 2023 in Nordrhein-Westfalen

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) gegen diese Satzung nach 
Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c) der Landrat hat den Satzungsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Coesfeld, den 28.09.2023

Kreis Coesfeld
Der Landrat
gez. Dr. Schulze Pellengahr
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9. Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets
1. Grundsatz
Das Deutschlandticket ist ein von der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern 
gefördertes deutschlandweit gültiges Tarifangebot im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) 
und im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Es gilt ab dem 1. Mai 2023.

Die hier festgelegten Tarifbestimmungen gelten für das Deutschlandticket und sind von allen 
teilnehmenden Verkehrsunternehmen des SPNV und des ÖPNV in Deutschland verbindlich 
anzuwenden. Diese Tarifbestimmungen ergänzen die bestehenden Tarif- und Beförderungs-
bedingungen der teilnehmenden Verkehrsverbünde, der Landestarife und des Deutschland-
tarifs sowie die Beförderungsbedingungen der teilnehmenden Eisenbahn-Verkehrsunter-
nehmen des SPNV und der teilnehmenden Ver-kehrsunternehmen des ÖPNV, soweit sich 
aus den folgenden Regelungen nichts anderes ergibt.

Für die Ausgabe des Deutschlandtickets gelten die Bedingungen des vertragshaltenden Ver-
kehrsunternehmens.

2. Fahrtberechtigung, Nutzungsbedingungen und Geltungsbereich
Das Deutschlandticket berechtigt im jeweiligen Geltungszeitraum zur unbegrenzten Nutzung 
der Züge des SPNV im tariflichen Geltungsbereich des Deutschlandtarifs in der 2. Wagen-
klasse sowie der sonstigen Verkehrsmittel des ÖPNV im räumlichen Geltungsbereich der 
Tarife der teilnehmenden Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünde und Landestarifgesell-
schaften. Dies schließt im Ausland liegende Geltungsbereiche mit ein, soweit das eigene 
Tarifgebiet des jeweiligen Verbundes/Unternehmens sich aufgrund entsprechender Verein-
barung auf das im Ausland liegende Gebiet erstreckt. Zum ÖPNV gehört die Beförderung 
mit Straßenbahnen und Obussen im Sinne des Personenbeförderungs-gesetzes sowie mit 
Kraftfahrzeugen im Liniennahverkehr nach den §§ 42 und 44 PBefG. Liniennahverkehre nach 
§ 43 PBefG fallen insoweit unter den Geltungsbereich, sofern sie gemäß § 2 Absatz 4 PBefG 
allgemein zugänglich sind.

Das Deutschlandticket gilt nicht in Verkehrsmitteln, die überwiegend zu touristischen oder 
historischen Zwecken betrieben werden.

Die Nutzung von Zügen des Fernverkehrs mit dem Deutschlandticket ist grundsätzlich aus-
geschlossen. Hiervon abweichende Regelungen (z.B. im Rahmen von Integrationskonzep-
ten) werden im Geltungsbereich des Deutschlandtickets für den Schienenverkehr bekannt-
gegeben. 

Das Deutschlandticket ist nicht übertragbar und wird als persönlicher Fahrausweis ausgege-
ben, der mindestens den Namen und Vornamen sowie das Geburtsdatum des Fahrgastes 
beinhaltet. Dieser Fahrausweis wird in Form einer Chipkarte und als Handyticket ausgege-
ben. Das Deutschlandticket kann von den Vertrag haltenden Unternehmen, die das Deutsch-
landticket über eine Chipkarte als Trägermedium bereitstellen, vorläufig bis zur Auslieferung 
bzw. Bereitstellung des digitalen Tickets, längstens bis zum 31.12.2023 als digital kontrol-
lierbares Papierticket (mit Barcode) ausgegeben werden. Ein als Papierticket ausgegebenes 
Deutschlandticket gilt für maximal einen Kalendermonat. Zur Legitimation ist ein amtliches 
Lichtbilddokument mitzuführen und bei Kontrollen vorzuzeigen.  

Das Deutschlandticket beinhaltet keine unentgeltliche Mitnahme von Personen über 6 Jah-
ren.

Das Deutschlandticket berechtigt ausschließlich zur Nutzung der 2. Wagenklasse. Ein Über-
gang in die 1. Wagenklasse ist innerhalb der Geltungsbereiche von Verkehrsverbünden, Lan-
destarifen und des Deutschlandtarifs nach den jeweiligen Tarifbestimmungen möglich. 
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Für die Mitnahme eines Fahrrades ist ein reguläres Fahrradkartenangebot zu erwerben, so-
weit die Fahrradmitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist. 

Für die Mitnahme eines Hundes ist ein reguläres Fahrkartenangebot zu erwerben, soweit die 
Mitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist. 

3. Vertragslaufzeit und Kündigung
Das Deutschlandticket kann an den von den Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünden und 
Landes-tariforganisationen für Abonnement-Produkte eingerichteten Verkaufsstellen bzw. 
über deren Vertriebskanäle erworben werden.

Das Deutschlandticket wird im Abonnement ausgegeben. Der Einstieg ins Abonnement ist 
jeweils zum Ersten eines Monats möglich.

Das Abonnement wird für unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann monatlich gekündigt 
werden. Die Kündigung muss dabei bis zum 10. eines Monats zum Ende des jeweiligen 
Kalendermonats erfolgen. Das Deutschlandticket gilt im Falle einer Kündigung bis Betriebs-
schluss nach dem Ende des letzten Tages dieses Kalendermonats, längstens jedoch bis 3.00 
Uhr des Folgetags.

Neben der monatlichen Kündbarkeit kann in Verbindung mit anderen Produkten im Bereich 
des Personenverkehrs auch eine feste Laufzeit von 12 Monaten angeboten werden.

4. Beförderungsentgelt
Der Preis für das Deutschlandticket im Abonnement beträgt 49,00 EUR pro Monat bei mo-
natlicher Zahlung. Eine jährliche Zahlung des zwölffachen Monatsbetrages kann angeboten 
werden.

Bei Verkehren, die nur auf Anforderung verkehren (z. B. On-demand-Verkehr, Anruf-Sammel-
taxi, Rufbus) sowie bei täglich verkehrende Eisenbahnen mit besonderen Betriebsformen (z. 
B. Schmalspurbahnen mit Dampftraktion) kann ein Zuschlag nach den örtlichen Tarifbestim-
mungen erhoben werden. 

5. Jobticket
Das Deutschlandticket kann als rabattiertes Jobticket angeboten werden.

Dieses Jobticket kann von Mitarbeitenden genutzt werden, deren Arbeitgeber mit einem 
teilnehmenden Verkehrsverbund oder Verkehrsunternehmen eine Vereinbarung über den 
Erwerb des Deutschland-Jobtickets abgeschlossen hat. Arbeitgeber im Sinne dieser Bestim-
mung können Unternehmen, Verwaltungen, Behörden und sonstige Institutionen sein.

Der Fahrpreis für das Deutschlandticket als Jobticket ist der Fahrpreis nach Abschnitt 4 ab-
züglich 5% Rabatt. Voraussetzung für den Rabatt ist, dass der Arbeitgeber einen Zuschuss 
zum Jobticket leistet, der mindestens 25% des Fahrpreises gemäß Abschnitt 4 beträgt.

6. Fahrgastrechte 
Für Fahrten im Eisenbahnverkehr gelten die Fahrgastrechte gem. Teil A Nr. 8 der Tarifbe-
dingungen des Deutschlandtarifs sowie Teil C Nr. 8 der Tarifbedingungen für Zeitkarten im 
Deutschlandtarif in ihrer jeweils genehmigten und veröffentlichten Fassung, abrufbar im 
Internet unter www.deutschlandtarif-verbund.de.
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10. Bedingungen für den Ticketbezug des 
Deutschlandtickets

10.1. Vertragspartner 
Vertragspartner sind der Abonnent und das jeweilige Verkehrsunternehmen, von dem der 
Abo-Antrag durch Ausgabe des Deutschlandtickets angenommen wird.

10.2. Zustandekommen des Vertrages und Vertrags-
dauer
(1) Der Abo-Antrag umfasst den Bestellschein mit SEPA-Lastschriftmandat für die Einlösung 
wiederkehrender SEPA-Lastschriften und wird von den Verkehrsunternehmen als Vordruck, 
Download oder elektronisches Online-Formular bereitgestellt.

(2) Den Verkehrsunternehmen steht es frei, z. B. im Rahmen des Online-Vertriebs, neben 
dem papiergebundenen SEPA-Mandat mit eigenhändiger Original-Unterschrift optional 
auch ein elektronisches SEPA-Mandat anzubieten und zu akzeptieren.

(3) Der Antragsteller erklärt durch Abgabe des vollständig ausgefüllten Bestellscheins und 
der gleichzeitigen Erteilung eines gültigen SEPA-Lastschriftmandats, einen Abonnementver-
trag über das Deutschlandticket abschließen zu wollen. Er ermächtigt zugleich den Vertrags-
partner, das Fahrgeld in Höhe des jeweils gültigen Tarifs monatlich von seinem in einem 
SEPA-Teilnehmerland geführten Girokonto einzuziehen.

(4) Bei minderjährigen Antragstellern ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters für den 
Antrag und das SEPA-Lastschriftmandat erforderlich, auch wenn der Antragsteller zugleich 
Kontoinhaber ist. Es steht dem Verkehrsunternehmen frei, einen Vertragsschluss mit einem 
minderjährigen Kontoinhaber abzulehnen.

(5) Das SEPA-Mandat kann auch von einem Dritten erteilt werden. Es steht dem Verkehrs-
unternehmen frei, einen Vertragsschluss abzulehnen, wenn der Antragsteller nicht zugleich 
Kontoinhaber ist. Ein Kontoinhaber, der nicht Abonnent ist, haftet mit dem Fahrgast gemein-
sam als Gesamtschuldner für die Einhaltung aller Zahlungsverpflichtungen des Abonnenten 
aus dem Deutschlandticket-Vertrag. Er kann die Erteilung eines SEPA-Mandates jederzeit in 
Textform widerrufen. Den Verkehrsunternehmen steht es frei, auch einen mündlichen Wider-
ruf anzunehmen. Mit Zugang des Widerrufs endet die Haftung des Kontoinhabers.

(6) Vor der Übergabe oder Übersendung des Deutschlandtickets ist eine Bonitätsprüfung 
des Kontoinhabers durch das ausgebende Verkehrsunternehmen möglich. Bei einer negati-
ven Auskunft ist das Verkehrsunternehmen nicht verpflichtet, den Abo-Antrag anzunehmen.

(7) Der Vertrag kommt mit Zugang des Deutschlandtickets beim Abonnenten zustande. Das 
Verkehrsunternehmen trifft seinerseits alle Voraussetzungen dafür, dass ein Zugang binnen 
zwei Wochen nach Abgabe des Bestellscheins stattfinden kann. Lehnt das Verkehrsunterneh-
men den Antrag ab, so ist der Antragsteller binnen derselben Frist über diese Ablehnung zu 
informieren.

(8) Konnte der Postversand der Abo-Tickets wegen nicht zutreffender, unvollständiger oder 
nicht mehr aktueller Angaben insbesondere zur Anschrift nicht vollzogen werden, so werden 
die aktuell zur Auslieferung anstehenden Tickets bei der ausgebenden Stelle für den Abon-
nenten zur Abholung oder für eine weitere Zusendung hinterlegt. 

(9) Das Deutschlandticket gilt für unbestimmte Zeit und kann monatlich bis zum 10. eines 
Monats zum Ende des jeweiligen Kalendermonats gekündigt werden.
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10.3. Abo-Beginn, Nutzungsberechtigung und Vertrags-
verlängerung
(1) Die Vertragslaufzeit beginnt mit Beginn des ersten Monats nach Zugang der Abotickets 
bzw Wertmarken beim Abonnenten, sofern die Bestellung einschließlich eines rechtsgülti-
gen SEPA-Lastschriftmandates bei dem Verkehrsunternehmen vorliegt und die Bonitätsprü-
fung des Kontoinhabers positiv ausfällt.

(2) Die Nutzung des Deutschlandtickets ist nur gestattet, solange die Zahlungspflichten voll-
ständig und regelmäßig erfüllt werden. 

(3) Der Abonnent hat Fehler des ihm überlassenen Abotickets bzw. Wertmarken unverzüglich 
bei der Ausgabestelle anzuzeigen.

(4) Bereits ausgelieferte, aber noch nicht bezahlte  Abotickets bzw Wertmarken des Deutsch-
landtickets bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkehrsunternehmens.

(5) Eine Unterbrechung des Abonnementbezugs ist nicht möglich.

10.4. Zahlungsbedingungen, Konto-, Adress- und Ver-
tragsänderung
(1) Die Abbuchung der fälligen Beträge erfolgt auf Basis der jeweils zum Zeitpunkt der Ab-
buchung gültigen Beförderungsentgelte (Tarife).

(2) Die ausgebende Stelle informiert den Abonnenten über den Abbuchungstermin.

(3) Änderungen der persönlichen Daten des Abonnenten, wie z. B. der Adresse, werden je-
weils zum 1. eines Kalendermonats berücksichtigt, sofern die Änderungsmitteilung bis spä-
testens zum 15. des Vormonats in Textform vorliegt. Es steht den Verkehrsunternehmen frei, 
auch eine mündliche Änderung anzunehmen. Eine Änderung der Bankverbindung bedarf der 
Einreichung eines vom Kontoinhaber unterschriebenen SEPA-Lastschriftmandats (Vordruck, 
Download oder elektronisches Online-Formular des Verkehrsunternehmens). Eine Änderung 
des SEPA-Lastschriftmandats ist nur unter Berücksichtigung der Bedingungen von Nr. 3. (6) 
zulässig.

10.5. Fristgemäße Abbuchung, Rücklastschrift, Zah-
lungsverzug
(1) Kann ein fälliger Monats- oder Jahresbetrag zu dem unter Ziff. 4 (2) genannten Zeit-
punkt aus Gründen, die vom Abonnenten zu vertreten sind, nicht von dem im SEPA-Last-
schriftmandat angegebenen Girokonto abgebucht werden, befindet sich der Abonnent in 
Zahlungsverzug. 

(2) Der im Zahlungsverzug befindliche Abonnent ist verpflichtet, den fälligen Betrag unver-
züglich aktiv auszugleichen.

(3) Das Verkehrsunternehmen ist im Falle des Zahlungsverzuges berechtigt, das Vertragsver-
hältnis fristlos zu kündigen und die Tickets zu sperren, sofern der Abonnent auch nach einer 
Mahnung den Betrag nicht innerhalb von 7 Tagen ab dem Datum der Mahnung bezahlt. Im 
Falle der Nicht-Zahlung ist der Gesamtbetrag der bereits ausgegebenen Tickets bzw. Wert-
marken sofort fällig.

(4) Für die Mahnung und jede Zahlungserinnerung wird ein Bearbeitungsentgelt gemäß An-
lage 3 erhoben. Darüber hinaus sind die mit der Rücklastschrift verbundenen Gebühren und 
Kosten vom Kontoinhaber zu zahlen.
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(5) Das jeweils durchführende Unternehmen ist berechtigt, Antragsteller, bei denen bei frü-
heren Abonnements Zahlungsunregelmäßigkeiten aufgetreten sind, von einer erneuten Teil-
nahme am Abonnementbezug/Lastschriftverfahren auszuschließen.

10.6. Kündigung durch den Abonnenten
10.6.1 Ordentliche Kündigung

(1) Das Deutschlandticket gilt für unbestimmte Zeit und kann monatlich bis zum 10. eines 
Monats zum Ende des jeweiligen Kalendermonats gekündigt werden. Die Kündigung bedarf 
der Textform oder der elektronischen Form (bspw. über einen Kündigungsbutton o. ä.), es 
steht den Verkehrsunternehmen frei, auch eine mündliche Kündigung anzunehmen. 

(2) Mit der Abo-Kündigung erlischt das SEPA-Lastschriftmandat nach Abbuchung der letzten 
vertragsmäßigen Rate.

10.6.2 Außerordentliche Kündigung
Das gesetzlich verankerte Recht zur außerordentlichen Kündigung aus besonderem Grund, 
z. B. wegen Veränderung wesentlicher Bestandteile des Vertrages, etwa bei Preiserhöhun-
gen, bleibt ungeachtet der obigen Regelungen unberührt.

10.7. Kündigung durch das Verkehrsunternehmen
10.7.1 Ordentliche Kündigung

Der Vertrag zum Bezug eines Deutschlandtickets ist bis zum 10. des Monats zum Monatsen-
de kündbar. Die Kündigung bedarf der Textform oder der elektronischen Form (bspw. über 
einen Kündigungsbutton o. ä.). Wird dieser Termin versäumt, so gilt das Abonnement bis 
zum Ablauf des dann folgenden Monats.

10.7.2 Außerordentliche Kündigung
(1) Das Verkehrsunternehmen ist zur außerordentlichen Kündigung des Vertragsverhältnis-
ses berechtigt, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Kündigungsgrund liegt ins-
besondere dann vor, wenn eine Abbuchung gemäß Nr. 4 nicht möglich ist oder der Abonnent 
Änderungen seines Status (z. B. Ende des Berechtigungszeitraumes) dem Verkehrsunter-
nehmen nicht angezeigt hat. Ebenso ist eine außerordentliche Kündigung möglich, wenn 
bereits zwei vom Abonnenten zu verantwortende Rücklastschriften innerhalb von 6 Monaten 
entstanden sind und der Abonnent darauf hingewiesen wurde, dass im Falle einer erneuten 
Rücklastschrift die fristlose Kündigung ohne weitere Mahnung erfolgen wird, oder wenn eine 
Bonitätsprüfung des SEPA-Lastschriftinhabers durch ein zugelassenes Inkassounternehmen 
zu dem Ergebnis geführt hat, dass Zweifel an der Bonität des Kontoinhabers bestehen.

(2) Der wiederholte Verlust von Abotickets berechtigt das Verkehrsunternehmen ebenfalls 
zur fristlosen Kündigung.

(3) Der Abonnent ist unverzüglich zur Rückgabe bereits ausgegebener Abotickets verpflich-
tet.

(4) Das gesetzlich verankerte Recht zur außerordentlichen Kündigung aus besonderem 
Grund, z. B. wegen Veränderung wesentlicher Bestandteile des Vertrages, etwa einer Preis-
änderung, bleibt ungeachtet der obigen Regelungen unberührt.
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10.8. Speicherung von Abonnentendaten und Daten-
schutz
(1) Die sich aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis ergebenden Daten und Informationen 
werden beim jeweiligen Verkehrsunternehmen zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung (Ab-
wicklung des Vertragsverhältnisses) gemäß den geltenden Vorschriften zum Datenschutz 
verarbeitet – dies umfasst ebenso rechtlich zulässige und alle rechtlich vorgegebenen Über-
mittlungen. Dies kann auch durch einen vom jeweiligen Verkehrsunternehmen beauftragten 
Dienstleister geschehen.

(2) Ferner dürfen die Daten an von den Verkehrsunternehmen oder dem Dienstleister beauf-
tragte Unternehmen oder Personen zum Zwecke der Bonitätsprüfung, der Vertragsdurch-
führung sowie der Geltendmachung, Verfolgung und Durchsetzung ihrer Ansprüche weiter-
gegeben werden. Eine darüber hinausgehende Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

(3) Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten der WestfalenTarif GmbH (z. B. 
http://www.westfalentarif.de/de/datenschutz/) sowie in allen Beratungszentren der jeweili-
gen Verkehrsunternehmen oder unserer Niederlassung (Willy-Brandt-Platz 2, 33602 Biele-
feld).

10.9. Verlust oder Zerstörung
(1) Bei Verlust oder Zerstörung von Abotickets werden die monatlichen Beträge weiterhin 
abgebucht. Der Abonnent erhält, wenn er den Verlust schriftlich anzeigt oder persönlich in 
der Ausgabestelle erscheint, Ersatztickets/Ersatzwertmarken für die verlorenen oder zerstör-
ten Tickets. Für die Ausgabe der Ersatztickets/Ersatzwertmarken kann die ausgebende Stelle 
eine Bearbeitungsgebühr erheben.

(2) Für abhanden gekommene oder zerstörte Abo-Tickets bzw. Wertmarken wird Fahrgeld 
nicht erstattet. Der wiederholte Verlust von Abo-Tickets oder Wertmarken berechtigt das Ver-
kehrsunternehmen ebenfalls zur fristlosen Kündigung.

(3) Die als abhanden gekommenen oder als zerstört gemeldeten Abo-Tickets oder Wertmar-
ken sind ungültig. Bei Wiederauffinden sind sie unverzüglich an das ausgebende Verkehrs-
unternehmen zurückzugeben.

10.10. Erstattung
1. Eine Erstattung von Beförderungsentgelt wird nur im Fall einer mit Bettlägerigkeit verbun-
denen Krankheit von über 15 Tagen Dauer vorgenommen, die vom Abonnent durch Vorlage 
eines ärztlichen Attestes oder einer Bescheinigung des Krankenhauses und des entsprechen-
den Tickets nachgewiesen werden muss. Zur Errechnung des zu erstattenden Betrages wird 
je Ausfalltag von dem für das Abo-Ticket entrichteten Beförderungsentgelt 1/30 abgezogen. 

2. Eine Unterbrechung des Abonnements durch Urlaub ist nicht möglich.

10.11. Nutzung von Abo-Chipkarten
10.11.1 Prüfung der Fahrberechtigung 

Bei jedem Fahrtantritt in einem Bus ist die Fahrtberechtigung eines (((eTickets/Chipkarte an 
einem eTicket-Lesegerät prüfen zu lassen. Die optische und akustische Bestätigung des Le-
segerätes ist abzuwarten. 

Bei einer Kontrolle durch das Prüfpersonal ist die Chipkarte dem Prüfpersonal zur elektroni-
schen Prüfung auszuhändigen.
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10.11.2 Kartenrückgabe
Die Abo-Chipkarte ist spätestens 15 Tage nach Ablauf des Abonnements an das ausgebende 
Verkehrsunternehmen zurückzugeben. 

10.11.3 Pflichten bei missbräuchlicher Verwendung 
Stellt der Nutzer den Verlust seiner Abo-Chipkarte oder eine missbräuchliche Verwendung 
seiner Abo-Chipkarte fest, hat er unverzüglich die ausgebende Stelle zu informieren. Die als 
abhanden gekommene oder als zerstört gemeldete Chipkarte ist ungültig und wird elektro-
nisch gesperrt. Bei Wiederauffinden ist sie unverzüglich an die ausgebende Stelle zurückzu-
geben. 

Der Nutzer erhält gegen Gebühr eine Ersatzkarte (siehe Punkt 3 der Anlagen zu den Tarifbe-
stimmungen). 

10.11.4 Umgang mit nicht lesbaren Chipkarten 
Ist eine Chipkarte nicht lesbar und trifft keiner der in den Beförderungsbedingungen Nah-
verkehr NRW unter Ziffer 7.3 Absätze 1 und 2 beschriebenen Punkte zu, so greifen folgende 
Regelungen:

10.11.4.1 Kontrolle durch das Prüfpersonal 
a. Verkehrsunternehmenseigene Chipkarten ohne zusätzliche Applikation
Bei einer Kontrolle über Prüfpersonal wird eine verkehrsunternehmenseigene Chipkarte 
ohne zusätzliche Applikationen eingezogen und die Fahrgastdaten erhoben. Dem Fahrgast 
wird ein für 14 Tage gültiges ErsatzTicket ausgestellt, das ihm die Nutzung des ÖPNV ohne 
zusätzliche Kosten ermöglicht. Zudem wird ihm eine Bescheinigung mit den Erläuterungen 
des Vorgehens ausgehändigt. Die eingezogene Chipkarte wird im Backoffice des vertrags-
betreuenden Verkehrsunternehmens geprüft und dem Fahrgast, sollte er ein gültiges Ticket 
besessen haben, eine neue Chipkarte binnen 14 Tagen ab Kontrolle kostenfrei übermittelt.

b. Multi-applikative Chipkarten und Chipkarten, die nicht im Besitz eines Verkehrsunterneh-
mens stehen 
Bei der Kontrolle einer multi-applikativen Chipkarte oder einer Chipkarte, die nicht im Eigen-
tum eines Verkehrsunternehmens befindlich ist, wird durch das Prüfpersonal ein „vorläufiges 
Erhöhtes Beförderungsentgelt (EBE)“ gemäß der Beförderungsbedingungen Nahverkehr 
NRW ausgestellt. Der Ticketinhaber wird aufgefordert, sich mit seiner Ticketausgabestelle in 
Verbindung zu setzen, um die Chipkarte umzutauschen. Dem kontrollierenden Verkehrsun-
ternehmen ist durch den Kunden oder die ausgebende Stelle nachzuweisen, dass die Chip-
karte gültig ist. In diesem Fall wird das „vorläufige EBE“ niedergeschlagen. 

10.11.4.2 Einstiegskontrollsysteme (EKS)
Bei EKS wird eine Chipkarte unabhängig von ihrer Ausgabeart nicht eingezogen. Der Fahr-
gast wird aufgefordert, bei seiner vertragsbetreuenden Ausgabestelle die defekte Chipkarte 
einzureichen und eine neue Chipkarte zu beantragen. Hierzu wird dem Fahrgast ein Beleg 
ausgehändigt, dass seine Chipkarte nicht lesbar war, wie er einen Ersatz bekommt und dass 
ihm die Kosten für zusätzliche Tickets bei Nachweis der Gültigkeit seines eTickets erstattet 
werden. Der Nachweis ist entweder durch den Fahrgast selbst oder durch seine vertragsbe-
treuende Ausgabestelle zu erbringen. Der Fahrgast muss in finanzieller Vorleistung Tickets 
des Regeltarifs für seine Fahrten erwerben. Die Erstattung der Tickets des Regeltarifs wird 
bei allen den Tarif verkaufenden Verkehrsunternehmen vorgenommen.
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10.11.5 Datenschutzhinweise für Abo-Chipkarten 
10.11.5.1 Kartenhinweise 

Abo-Chipkarten werden als elektronische Tickets ausgegeben und gelten als Fahrausweis. 
Verwendet wird der bundesweite Standard „eTicket Deutschland“. Auf dem Chip des eTickets 
werden die jeweiligen Gültigkeitsmerkmale (Ticketart, räumliche Gültigkeit, zeitliche Gültig-
keit, , Kartennummer, Vorname und Name, , Geburtsdatum) verschlüsselt gespeichert. Das 
Verschlüsselungsverfahren wird laufend auf seine Sicherheit überprüft.

10.11.5.2 Nutzungsdaten
Durch die Verwendung einer Chipkarte an einem Lesegerät wird bei jedem Einstieg ein Kon-
trolldatensatz (Datum, Uhrzeit und Haltestelle) erstellt. Dieser wird im Lesegerät kurzzeitig 
zwischengespeichert und dort nach der Übermittlung an das Hintergrundsystem des jeweili-
gen Verkehrsunternehmens direkt gelöscht. Der Kontrolldatensatz wird pseudonymisiert er-
stellt und in den Hintergrundsystemen zur Gewährleistung der Systemsicherheit überprüft.

Das Verkehrsunternehmen nutzt die pseudonymen Daten ausschließlich zur Marktanalyse 
sowie zur Optimierung des Angebotes. Es wird kein personenbezogenes Bewegungsprofil 
erstellt. 

Auf Chipkarten des Standards „(((eTicket Deutschland“ werden die jeweils letzten 10 Nut-
zungen gespeichert. Zur Löschung der Daten ist das Nutzermedium dem ausgebenden Ver-
kehrsunternehmen vorzulegen.

11. Bedingungen für den Bezug des Deutsch-
land-Jobticket

11.1. Einstiegsvoraussetzungen für das Deutschland-
Jobticket 
Das Deutschland-Jobticket kommt durch Abschluss eines Jobticket-Vertrages zwischen dem 
Besteller (Unternehmen) und einem Partnerunternehmen (Verkehrsunternehmen bzw. Ver-
bundgesellschaft) zustande. Eine Verbundgesellschaft als Vertragspartner handelt im Namen 
ihrer Verkehrsunternehme

11.2. Bestehende Abos von Mitarbeitenden 
Beziehen einzelne Mitarbeitende des Bestellers bereits Abos (MonatsTickets im Abonne-
ment) des WestfalenTarifs, so können diese Verträge zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Deutschland-Jobticket-Vertrages gekündigt werden. Auf die Erhebung des Unterschiedsbe-
trags zwischen Abonnementspreis und dem Preis des entsprechenden Zeittickets im Einzel-
verkauf gemäß Anlage 2 des WestfalenTarifs wird verzichtet.

11.3. Ticketausgabe
Die Tickets werden dem Besteller von der ausgebenden Stelle gesammelt zur Ausgabe an 
die Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt. Zur Ausfertigung der Tickets stellt der Besteller 
der ausgebenden Stelle eine Liste der betreffenden Mitarbeitenden mit Namen, Anschrift 
und gewünschtem Geltungsbereich zur Verfügung. Änderungen sind der ausgebenden Stel-
le unverzüglich mitzuteilen. Änderungen, die den Gesamtfahrpreis beeinflussen, können bis 
zum 15. des Vormonats berücksichtigt werden. 
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Die Ausgabe von Deutschland-Jobtickets als eTicket kann direkt an den Mitarbeitenden erfol-
gen. Bei eTickets ist ein durch den Mitarbeitenden ausgefülltes Bestellformular erforderlich, 
sofern die Bestellung nicht digital durchgeführt wird.

Die Tickets stellt das Partnerunternehmen dem Besteller oder dem Mitarbeitenden zum ver-
einbarten Zeitpunkt zur Verfügung. Die Tickets sind nach Erhalt auf Richtigkeit und Vollstän-
digkeit zu überprüfen. Eventuelle Beanstandungen sind über den Besteller der ausgebenden 
Stelle unverzüglich anzuzeigen.

Bereits ausgelieferte, aber noch nicht bezahlte Tickets bleiben bis zur vollständigen Bezah-
lung Eigentum des Partnerunternehmens. Das gilt auch für den Fall, dass bereits die Weiter-
gabe an den Mitarbeitenden erfolgt ist.

Alle persönlichen Daten werden nur im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
verarbeitet.

Die Tickets sind auf die Person des Mitarbeitenden ausgestellt und nicht übertragbar.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen gemäß Anlage 9 und Anlage 10.

11.4. Abrechnung
Der Eintritt einzelner Mitarbeitende in diesen Teilnehmerkreis ist zum 1. eines Kalendermo-
nats, der Austritt nur zum Letzten eines Kalendermonats möglich.

Die Abrechnungsmodalität sind zwischen Besteller und Partnerunternehmen im Deutsch-
land-Jobticket-Vertrag festzuhalten.

11.5. Fahrpreise 
(1) Die Höhe des Arbeitgeberzuschusses beträgt mindestens 25 % des jeweils gültigen, nicht 
rabattierten Fahrpreises des Deutschlandtickets je abgenommenen Ticket und Monat. Dieser 
Zuschuss ist für jeden der beschäftigten Mitarbeiter (exkl. unständig Beschäftigte), der ein 
Deutschland-Jobticket bezieht, durch den Arbeitgeber zu entrichten. Es ist dem Arbeitge-
ber überlassen, einen höheren Arbeitgeberzuschuss zu gewähren und damit anteilig oder 
vollständig den maximalen Nutzerpreis für seine Mitarbeiter, die ein Deutschland-Jobticket 
nutzen, zu übernehmen. Für Mitarbeiter, die kein Deutschland-Jobticket beziehen, muss kein 
Arbeitgeberzuschuss entrichtet werden.

(2) Durch die Zahlung des Arbeitgeberzuschuss in Höhe von mindestens 25 % des Fahrprei-
ses des Deutschlandtickets je abgenommenen Ticket und Monat wird beim Deutschland-
ticket-Jobticket ein Rabatt in Höhe von 5% auf den regulären Fahrpreis des  Deutschland-
tickets gewährt.

(3) Der Nutzerpreis wird ermittelt aus dem Fahrpreis des Deutschlandtickets abzüglich des 
Arbeitgeberzuschusses und des Rabatts.

11.6. Beginn, Dauer und Kündigung des Deutschland-
Jobtickets durch den Besteller oder das Partner-
unternehmen
Werden die Einstiegsvoraussetzungen gemäß Ziffer 11.1 erfüllt, so beginnt das Deutsch-
land-Jobticket am 1. eines Kalendermonats. Der Deutschland-Jobticket-Vertrag gilt für un-
bestimmte Zeit und kann monatlich bis zum 10. eines Monats zum Ende des jeweiligen 
Kalendermonats gekündigt werden. Eine Unterbrechung eines bestehenden Deutschland-
Jobticket-Vertrags ist nicht möglich.  

Bei Fahrpreisänderungen ist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens eine außerordentliche 
Kündigung durch den Besteller bis zum 15. des Monats, ab dem die Änderung in Kraft tritt, 
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zum Monatsende möglich. Die Kündigung ist schriftlich an das Partnerunternehmen zu rich-
ten.

Die evtl. beim Abonnenten noch vorhandenen Abo-Tickets bzw. Wertmarken für den Zeitraum 
nach der Kündigung sind unverzüglich nach Ablauf des letztgenutzten Abonnementmonats 
dem Vertragspartner vorzulegen, andernfalls wird eine Gebühr erhoben. Diese Gebühr ent-
spricht dem Wert der beim Abonnenten noch vorhandenen Abo-Tickets bzw. Wertmarken. 
Der Rückgabetermin kann auch im gegenseitigen Einvernehmen festgelegt werden. Bei Ein-
sendung auf dem Postweg sind die Tickets per Einschreiben an die ausgebende Stelle zu 
schicken.  

Außerordentliche Kündigung durch das Partnerunternehmen:

Das Partnerunternehmen ist zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, wenn

• der Zahlungstermin trotz zweimaliger Mahnung um mehr als 14 Tage überschritten wird,

• die Zahlungsunfähigkeit des Bestellers eintritt, 

• die Eröffnung des Konkursverfahrens beim Besteller beantragt ist, 

• eine Betriebsverlagerung oder eine andere wesentliche Änderung der Organisation des 
Bestellers eintritt, 

• eine missbräuchliche Verwendung der Tickets durch den Besteller nachgewiesen wird.

Jede berechtigte Kündigung seitens des Partnerunternehmens verpflichtet zur unverzüg-
lichen Herausgabe aller überlassenen und noch gültigen Tickets durch den Besteller. Bei 
Abschluss oder Ergänzung eines Deutschland-Jobticket-Vertrages legt der Besteller in ge-
eigneter Form eine schriftliche Erklärung jedes neuen Teilnehmers vor, indem dieser die vor-
stehende Rückgabeklausel mit seiner Unterschrift anerkennt und in diesem Fall seinerseits 
die Herausgabe an den Besteller zusichert.

11.7. Beginn, Dauer und Ausscheiden eines Mitarbeiten-
den aus dem Deutschland-Jobticket Abonnement
Mitarbeitende können jeweils ab dem 1. eines Kalendermonats am Deutschland-Jobticket-
Verfahren teilnehmen und monatlich bis zum 10. eines Monats zum Ende des jeweiligen Ka-
lendermonats ausscheiden. Eine Unterbrechung des Deutschland-Jobticket-Abonnements 
ist nicht möglich.

11.8. Änderungen
Änderungen der Angaben in der Liste der Mitarbeitenden (siehe „Ticketausgabe“) sind dem 
Partnerunternehmen unverzüglich anzuzeigen. Änderungen, die den Gesamtfahrpreis be-
einflussen (z. B. Einstellung von Mitarbeitenden, Änderungen/Erweiterungen/Einschränkung 
des Geltungsbereiches einzelner Tickets mit Änderung der Preisstufe), können bis zum 15. 
des Vormonats berücksichtigt werden.

Die evtl. beim Abonnenten noch vorhandenen Abo-Tickets bzw. Wertmarken für den Zeitraum 
nach der Kündigung sind unverzüglich nach Ablauf des letztgenutzten Abonnementmonats 
dem Vertragspartner vorzulegen, andernfalls wird eine Gebühr erhoben. Diese Gebühr ent-
spricht dem Wert der beim Abonnenten noch vorhandenen Abo-Tickets bzw. Wertmarken. 
Der Rückgabetermin kann auch im gegenseitigen Einvernehmen festgelegt werden. Auf dem 
Postweg sind die Tickets per Einschreiben mit Rückschein an das Partnerunternehmen zu 
schicken.
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11.9. Besondere Bedingungen
Weitere Einzelheiten der Abwicklung oder abweichende Regelungen werden zwischen dem 
Besteller und dem Partnerunternehmen auf der Grundlage des WestfalenTarifes schriftlich 
im JobTicket-Vertrag geregelt.

12. Bedingungen für den Bezug des Deutsch-
landtickets als Semesterticket-Upgrade
Studierende, die ein Semesterticket der Teilräume des WestfalenTarifs („Regionales Semes-
terTicket“) beziehen, können fakultativ durch einen Aufpreis ein Deutschlandticket beziehen. 
Mit Einführung eines bundesweiten Semesterticketmodells endet das Angebot des Deutsch-
landticket als Semesterticket-Upgrade.

Das Deutschlandticket als Semesterticket-Upgrade wird als monatliches Ticket ausgegeben. 

Der Aufpreis des Semesterticket-Upgrade ergibt sich je nach Vertragsverhältnis aus der Dif-
ferenz zwischen dem Gesamtbetrag aus dem SemesterTicket-Vertrag (regionales Semester-
Ticket, SemesterTicket NRW, weitere Vereinbarungen) und dem gültigen Preis des Deutsch-
landtickets. Die Studierenden haben sich zur genauen Preisauskunft und Information über 
den Vertrieb an das Verkehrsunternehmen zu wenden, mit denen der SemesterTicket-Ver-
trag (regionales SemesterTicket, SemesterTicket NRW, weitere Vereinbarungen) besteht.  

Die Nutzung des Deutschlandtickets als Semesterticket-Upgrade ist nur durch Studierende 
der ausgewählten Hochschule und in Verbindung mit einem gültigen Semesterticket und 
einem amtlichen Lichtbildausweis zulässig.

Des Weiteren gelten die Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets gemäß Anlage 9 und 
Anlage 10.
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Anlage 2 zu Nr. 148/23 - Kreis Coesfeld

  

20.03.2023 
 

Beschluss 
 

des Koordinierungsrates (Sitzung am 20.03.2023)  
 

für ein bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung der Einnahmen aus dem 
Deutschlandticket auf Basis des „Leipziger Modellansatzes“. 

 

Beschlusspunkte zum „Leipziger Modellansatz“ 

Die nachfolgenden Beschlusspunkte bilden die zentrale Grundlage für die jeweiligen 
Beschlussfassungen der 16 Bundesländer, der kommunalen Spitzenverbände sowie 
der Branchenorganisationen VDV, DTV-G, BDO und BSN. Damit soll bundesweit eine 
gemeinsame Vorgehensweise bei der Umsetzung des Deutschlandtickets in Bezug auf 
die Zuscheidung der Tarifeinnahmen aus dem Verkauf des Deutschlandtickets sicher-
gestellt werden.  

 

1. Mit der Anerkennung des Deutschlandtickets (D-Ticket) als bundesweit gültiges Tarif-
produkt – entsprechend des „Entwurfs eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Re-
gionalisierungsgesetzes der Bundesregierung“ – für den Nahverkehr durch die teilneh-
menden Verkehrsunternehmen bzw. erlösverantwortliche Aufgabenträger verpflichten 
sich alle Tarifgeber bzw. Unternehmen auf die Anwendung eines gemeinsamen Zu-
scheidungsverfahrens für das D-Ticket.  
 

2. Das anzuwendende Zuscheidungsverfahren soll alle Tarifeinnahmen aus dem Kern-
produkt des D-Tickets sowie alle Einnahmen aus bundesweit geltenden kundengrup-
penspezifischen Angeboten im Rahmen des D-Tickets umfassen. Dazu zählen sämtli-
che Einnahmen sowie Leistungen von Dritten in der Höhe des festgelegten Preises 
des D-Tickets.  
 

3. Der nachweisbare Nachteil, welcher sich für die Verkehrsunternehmen (VU) und erlös-
verantwortliche Aufgabenträger aus dem Saldo der bisherigen und künftigen Gesamt-
einnahmen (inkl. der Fahrgeldsurrogate) ergibt, wird jährlich unter Berücksichtigung 
der ihnen jeweils zugeschiedenen Einnahmen aus dem D-Ticket ermittelt und nach der 
politischen Verständigung der Ministerpräsidentenkonferenz vom 02.11.2022 und 
08.12.2022 durch den Bund und die Länder rechtskonform ausgeglichen. Die Länder 
werden entsprechend des jeweilig in den Ländern entstandenen Schadens die erhal-
tenen Bundesmittel untereinander umverteilen.  
 

4. Der „Leipziger Modellansatz“ formuliert für das EAV-Umsetzungskonzept zum D-Ticket 
ein „Marktorientiertes Innovationsmodell (in drei Stufen)“. Das Modell setzt einen deut-



Nr. 25/2023 Amtsblatt des Kreises Coesfeld Seite 163

  

  

lichen Vertriebsanreiz für die Kundenbetreuung im jeweiligen Bediengebiet des Tarif-
gebers und verhindert gleichzeitig einen aggressiven Vertriebswettbewerb in der Bran-
che.  
 

5. Stufe 1 in 2023: Zur Absicherung des Starts für das D-Ticket wird für das Rumpfjahr 
2023 eine pragmatische Herangehensweise gewählt, bei der grundsätzlich jeder Tarif-
geber die Einnahmen aus den dort erzielten Verkäufen ausschließlich unter den ihm 
angeschlossen Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern verteilt . Dazu kommen die 
jeweiligen Regelungen der Tarifgeber (z. B. Verbünde und Tarifgemeinschaften) zur 
Anwendung. D-Tickets verkaufende Unternehmen, die Fahrausweise für mehrere Ta-
rifgeber vertreiben, melden an die jeweiligen Tarifgeber. Sie stimmen sich in Zweifels-
fragen auf Verlangen mit den betroffenen Tarifgebern und Ländern ab, über welchen 
Tarifgeber die Einnahme an die anderen Länder verteilt wird. Hierbei können die Ein-
nahmen auch anteilig auf mehrere Tarifgeber/Länder verteilt werden, wobei die Ein-
nahmen nach Ziffer 2, welche klar zuordenbar sind, den jeweiligen Tarifgebern/Länder 
vollständig zugeordnet werden. Die Steuerung über ein Monitoring verhindert Markt-
verwerfungen und überschießende Einnahmen. Im Bedarfsfall können nach Beschluss 
der Länder bei Marktverwerfungen auch in 2023 sowohl unterjährig als auch in der 
Abrechnung des Gesamtjahres Umverteilungen zwischen den Ländern durchgeführt 
werden. Unternehmen und erlösverantwortliche Aufgabenträger, die durch Fahrgeld-
zuscheidungen aus dem D-Ticket keinen Nachteilsausgleich in Anspruch nehmen 
müssen, sind zu verpflichten, die den Soll-Einnahmewert 2023 laut Muster-Richtlinie 
übersteigenden Betrag innerhalb des Bundeslandes abzuführen. Sollte das Bundes-
land in Summe keinen Nachteilsausgleich benötigen, erfolgt die Abführung  der über-
steigenden Fahrgeldbeträge in andere Bundesländer im Rahmen eines Länderausglei-
ches. 
 

6. Parallel werden in 2023 die technischen, organisatorischen und juristischen Grundla-
gen für die 2. Stufe des Leipziger Modellansatzes als erste Phase eines marktorien-
tierten Einnahmenaufteilungsverfahren gemeinsam von Ländern und Branche (erlös-
verantwortliche Aufgabenträger, Verkehrsunternehmen, Tarifverbünde etc.)  geschaf-
fen. 
 

7. Stufe 2 in 2024/25: In der Stufe 2 wird eine marktorientierte Aufteilung der Einnahmen 
etabliert. Dabei erfolgt eine Zuscheidung aller durch die Tarifgeber erzielten  D-Ticket-
Einnahmen auf die Bundesländer nach dem Wohnortprinzip mit anschließender Kor-
rektur auf Grundlage von Balancefaktoren (z. B. für Tourismus, Transit). Der Anteil für 
den Balancepool ist auf Basis einer Evaluation zum D-Ticket im Jahr 2023 zu ermitteln. 
Die Methodik der Evaluation und Verteilung der Einnahmen aus dem durch die Korrek-
tur gefüllten Balancepool ist per Beschluss der Länder zu regeln. Innerhalb der Bun-
desländer erfolgt die Verteilung der Einnahmen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Tariforganisationen vor Ort. Die Verteilung der Einnahmen innerhalb der Bundesländer 
kann sich ebenfalls an dem Wohnortprinzip orientieren und der DTV sowie etwaige 
Landestarife können ihren bisherigen relativen Einnahmeanteil vorab erhalten. Die 
konkrete Ausgestaltung der Einnahmeaufteilung zwischen den Unternehmen und er-
lösverantwortlichen Aufgabenträgern in den Ländern obliegt den Akteuren in den Län-
dern. In ländergrenzenüberschreitenden Tarifräumen kann es durch die Anwendung 
der jeweiligen Einnahmenaufteilungsregelungen vor Ort zu nachträglichen Einnah-
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menverschiebungen zwischen den Ländern kommen. Auf Basis der vorgenannten Ver-
fahrensweise wird der abschließende Nachteilsausgleich ermittelt. Da eine Einnahme-
zuscheidung des D-Tickets in Stufe 2 auch zu überschießenden Einnahmen führen 
kann, sind die Unternehmen und erlösverantwortlichen Aufgabenträger wie in Stufe 1 
zu verpflichten, den Einnahme-Soll-Wert des jeweiligen Jahres übersteigenden Ein-
nahmebetrag an einen anderen Tarifgeber des jeweiligen Landes abzuführen.   
 

8. Für die Stufen 1 und 2 ist in Bezug auf das Kernprodukt des D-Tickets sowie alle Ein-
nahmen aus bundesweit geltenden kundengruppenspezifischen Angeboten im Rah-
men des D-Tickets eine Vertriebsprovision oder Vertriebsentschädigung nicht vorzu-
sehen. Neben den aktuell bestehenden Finanzierungen für den Vertrieb wird es in 
den Stufen 1 und 2 zusätzliche finanzielle Anreize für den Verkauf von Deutschlandti-
ckets an Neukunden nicht geben.   
Vertragliche Vertriebsregelungen in den Tariforganisationen und Tarifkooperationen 
sind davon unberührt. Alle Beteiligten haben das gleiche Verständnis, dass ein Aus-
gleich von Umsatzveränderungen aus reduzierten oder ersparten Provisionen über ge-
eignete rechtliche Mechanismen (über den Ausgleichsmechanismus der Richtlinie o-
der ein Ausgleich innerhalb der Tariforganisation) für Stufe 1 und 2 sicherzustellen ist.  
Die vollständigen Einnahmen aus dem D-Ticket werden ohne Abzug von vertrieblichen 
Aufwendungen in das Zuscheidungsverfahren für das D-Ticket eingespeist und den 
Ist-Einnahmen laut Richtlinie zum Ausgleich des Nachteils zugerechnet.    
Im Zuge der Evaluation und der Festlegungen zur neuen EAV in Stufe 3 sind geeignete 
Finanzierungs- und/oder Vergütungsmodelle für den Vertrieb zu prüfen. 
Sofern es in Stufe 2 zu erheblichen Abweichungen zw. Einnahmenanspruch und den 
realisierten kassentechnischen Einnahmen der jeweiligen Tariforganisationen respek-
tive deren Unternehmen kommt, werden die Branche und die Länder Gespräche mit 
dem Ziel aufnehmen, diese erheblichen Unwuchten auszugleichen.  
 

9. Für das praktische Funktionieren des D-Tickets und der Ausgleichsleistungen ist eine 
ausreichende Verbindlichkeit der Regelungen erforderlich, auf die die Länder, die Auf-
gabenträger und die Branchenorganisationen hinwirken. Für notwendige Einnahmeab-
führungen gelten die in den Ziffern 5 und 7 definierten Regelungen.   
 

10. Stufe 3 voraussichtlich ab 2026: Auf Basis der Erfahrungen in den Jahren 2023 bis 
2025 wird mit Wirkung zum 01.01.2026 ein grundsätzlich nachfrageorientiertes Ein-
nahmeaufteilungsverfahren zur Anwendung gebracht. Das entsprechende Verfahren 
wird gemeinsam von den Ländern mit der Branche entwickelt und dem Koordinierungs-
rat zur Beschlussfassung vorgelegt.   
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Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausgleich nicht gedeckter 
Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem 

Deutschlandticket im Jahr 2023 in Nordrhein-Westfalen  
(Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2023) 

 
Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 

- VII D 3 – 58.53.08-000006 - 
vom 21. April 2023 

 
1  
Rechtsgrundlage  
Zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben der Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen im 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) einschließlich des Schienenpersonennahverkehrs 
(SPNV) im Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets gewährt das Land 
nach Maßgabe dieser Richtlinien und den §§ 23, 44 der Landeshaushaltsordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158) in der jeweils 
geltenden Fassung und des Runderlasses des Ministeriums der Finanzen 
„Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung“ vom 06. Juni 2022 (MBl. NRW. S. 
445) in der jeweils geltenden Fassung Zuwendungen. 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung der Leistung. Die Bewilligungsbehörde 
entscheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens diskriminierungsfrei im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel.  
 
2  
Gegenstand der Förderung 
Die Zuwendungen sind ein finanzieller Ausgleich an die Empfänger in Nordrhein-Westfalen, 
deren Ausgaben in den Monaten Mai bis Dezember 2023 aufgrund der Einführung des 
Deutschlandtickets durch den Rückgang der Fahrgeldeinnahmen oder Ausgleichszahlungen 
aus allgemeinen Vorschriften im Vergleich zum Referenzzeitraum des Jahres 2019 nicht 
durch Einnahmen aus Fahrgeldern und vor dem 1. Mai 2023 geregelten und nicht die 
Umsetzung des Deutschlandtickets betreffenden Ausgleichszahlungen nach der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 
über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315 vom 
3.12.2007, S. 1) (VO 1370) oder aus allgemeinen Vorschriften im Sinne von Artikel 3 Absatz 
3 der VO 1370 gedeckt werden können. 
 
3  
Zuwendungsempfängerin oder Zuwendungsempfänger  
Empfänger sind  
3.1  
Aufgabenträger des ÖPNV im Sinne des Gesetzes über den öffentlichen 
Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) vom 7. März 1995 (GV. NRW. 
S. 196) in der jeweils geltenden Fassung,  
3.2  
Zweckverbände sowie die Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR, soweit sie Aufgaben der 
ÖPNV-Finanzierung für die Aufgabenträger des ÖPNV mit Ausnahme des SPNV 
wahrnehmen, als Sammelantragsteller für die Empfänger nach Nummer 3.1,  
3.3  
Nur soweit Aufgabenträger oder Aufgabenträgerorganisationen bis zum 31. Dezember 2023 
keine Regelung im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 4 RegG getroffen haben, sind für den 
Zeitraum vom 1. Mai 2023 bis zum 30. September 2023 Empfänger auch öffentliche und 
private Verkehrsunternehmen, soweit sie als Genehmigungsinhaber oder Betriebsführer 
nach dem Personenbeförderungsgesetz oder der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 ÖPNV auf 
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dem Gebiet des Landes und/oder aufgrund eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages 
Beförderungsleistungen im ÖPNV bzw. im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) erbringen. 
Für die Eisenbahnverkehrsunternehmen ist eine getrennte Antragstellung und Bewilligung für 
die jeweiligen Regionalbereiche zulässig. 
 
4  
Zuwendungsvoraussetzungen  
Soweit die Empfänger für Verkehrsleistungen nicht erlösverantwortlich sind, leiten sie die 
Zuwendungen an die das wirtschaftliche Risiko tragenden Verkehrsunternehmen in 
entsprechender Anwendung der Nummer 5.4 und nach den Vorgaben der VO 1370 über 
allgemeine Vorschriften oder öffentliche Dienstleistungsaufträge oder über andere 
beihilferechtlich zulässige Instrumente diskriminierungsfrei weiter. Die Erlösverantwortlichen 
sind zu verpflichten, an der bundesweit abgestimmten Einnahmeaufteilung für das 
Deutschlandticket teilzunehmen, die hierfür erforderlichen Daten bereitzustellen, bestehende 
Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend zu machen und gegebenenfalls diese 
Ansprüche überschießende Einnahmen im Rahmen der Einnahmeaufteilung abzugeben.  
 
5  
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 
5.1  
Bei der Leistung handelt es sich um eine Zuwendung gemäß § 44 LHO im Rahmen der 
Projektförderung. 
5.2  
Bei der Finanzierungsart handelt es sich um einen vollständigen Ausgleich in Höhe von 100 
Prozent der ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben.  
5.3  
Die Zuwendung wird in Form einer Zuweisung bzw. eines Zuschusses gewährt.  
5.4  
Die ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben sind wie folgt zu ermitteln:  
5.4.1  
Fahrgeldausfälle:  
Für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Übergangstarife, landesweite Tarife, Haustarif, 
Beförderungsbedingungen DB (BBDB), Deutschlandtarif (DT)) ist die Differenz zwischen den 
um die jeweiligen Tarifanpassungen auf das Jahr 2023 hochgerechneten tatsächlichen 
Fahrgeldeinnahmen der Monate Mai bis Dezember 2019 und den tatsächlichen 
Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Monate des Jahres 2023 nach Maßgabe der Nummern 
5.4.1.1 und 5.4.1.2 ausgleichsfähig. Maßgebend sind dabei die Netto-Fahrgeldeinnahmen 
(ohne Umsatzsteuer). 
Die Verbundorganisationen haben den Empfängern die für die Antragstellung erforderlichen 
Daten zu liefern. Einnahmen aus dem Erhöhten Beförderungsentgelt werden nicht 
berücksichtigt. 
5.4.1.1  
Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Mai bis Dezember 2023 
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen des Zeitraums in 2019 sind die im jeweiligen Monat 
verkauften bzw. dem Verbund gemeldeten Fahrausweise der jeweiligen Kartenart und 
Preisstufe der Monate Mai bis Dezember 2019 mit den für diese Kartenart und für die im 
Gültigkeitszeitraum entsprechende Preisstufe im jeweiligen Zeitraum des Jahres 2023 
genehmigten Preisen zu multiplizieren. Preisanpassungen, die ab dem 1. Mai 2023 wirksam 
werden, sind im Wesentlichen gleichmäßig für alle Kartenarten und alle Preisstufen 
vorzunehmen. Lassen sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen 
oder handelt es sich um stückzahlunabhängige Pauschalangebote, ist die aus der 
Berechnung nach Satz 1 abgeleitete durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung für die 
Hochrechnung maßgebend. Wenn aufgrund einer grundlegenden Änderung der Tarifstruktur, 
die nach dem 15. Januar 2023 wirksam wurde, ein Vergleich zu den Tarifarten und 
Preisstufen des Jahres 2019 nicht möglich ist, können die hochgerechneten 
Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. Januar 2023 ermittelt werden. 
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Wurden die Preise für Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 
2023 abgesenkt, sind für diese Tickets die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis 
des Preisstandes zum 1. Januar 2023 zu ermitteln.  Die nach den Sätzen 1 bis 5 ermittelten 
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen sind im Verhältnis der Veränderung der tatsächlich 
erbrachten Betriebsleistungen in Fahrzeug-, Wagen- bzw. Zug-Kilometern im Kalenderjahr 
2023 gegenüber dem Kalenderjahr 2019 im Gebiet des Empfängers nach Nummer 3.1 
fortzuschreiben. Als Faktor der Fortschreibung sind dabei 30 Prozent der prozentualen 
Steigerung bzw. prozentualen Verminderung der Betriebsleistungen im Gebiet des 
Empfängers nach Nummer 3.1 anzusetzen.  
Als pauschaler Ausgleich der durch die Einführung des Deutschlandtickets entfallenden 
prognostizierten Einnahmesteigerungen aus positiven Verkehrsmengeneffekten werden die 
nach den Sätzen 1 bis 5 ermittelten Fahrgeldeinnahmen um 1,3 Prozent erhöht. 
Unterschreitet die Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abonnenten nach 
Einnahmenaufteilung im jeweiligen Bundesland zum 31. Januar 2024 die Gesamtzahl der 
Abonnentinnen und Abonnenten zum 30. April 2023 um mehr als 10 Prozent, sind die nach 
den Sätzen 1 bis 7 ermittelten Fahrgeldeinnahmen um den über die Bagatellgrenze von 
5 Prozent hinausgehenden Prozentsatz für alle Empfänger im Land abzusenken. 
Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif sind die 
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen gemäß der Einnahmenaufteilung unter 
Zugrundelegung des Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2023 der jeweiligen 
Verbundorganisation zu verteilen, der ohne die Einführung des Deutschlandtickets gegolten 
hätte.  
5.4.1.2  
Zur Berechnung der anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Mai bis 
Dezember 2023 sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen einschließlich der 
Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket zu ermitteln. Für Jobtickets zum 
Deutschlandticket sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen ansetzbar, soweit dabei die 
abgestimmten bundeseinheitlichen Rabattierungen angewendet wurden. Die Vornahme 
weiterer Absetzungen von den Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket 
insbesondere für die Deckung von Vertriebsaufwendungen ist nicht zulässig. Wurden die 
Preise für Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 
abgesenkt, sind bei der Ermittlung der tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen für die Berechnung 
des Ausgleichs für alle Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit mit Ausnahme von im 
Solidarmodell verkauften Studierendentickets alle verkauften Tickets mit den am 1. Januar 
2023 geltenden ggfs. den Preis des Deutschlandtickets auch übersteigenden Preisen 
anzusetzen.  
Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem 
Deutschlandticket sind die so ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen gemäß der 
Einnahmenaufteilung unter Zugrundelegung des Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2023 der 
jeweiligen Verbundorganisation sowie gemäß der Einnahmeaufteilung für das 
Deutschlandticket zu verteilen.  
5.4.2  
Zur Berechnung der Minderung der Erstattungsleistungen nach dem Neunten Buch 
Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 3 
Absatz 6 des Gesetzes vom 9. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2075) geändert worden ist , sind die 
um die Tarifanpassungen gemäß Nummer 5.4.1.1 hochgerechneten erstattungsfähigen 
Fahrgeldeinnahmen des Zeitraumes Mai bis Dezember 2019 bzw. die nach Maßgabe der 
Nummer 5.4.1.2 errechneten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen für den Zeitraum Mai 
bis Dezember 2023 zu ermitteln und für diese die Erstattungsleistung aufgrund der jeweiligen 
für das entsprechende Jahr festgelegten oder nachgewiesenen Vomhundertsätze (2019 für 
hochgerechnete und 2023 für Ist-Fahrgeldeinnahmen 2023) zu berechnen. Maßgebend sind 
dabei die Netto-Fahrgeldeinnahmen (ohne Umsatzsteuer), bei Verbundtarifen, 
Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem Deutschlandticket 
gemäß der nach Nummer 5.4.1.1 für die hochgerechneten erstattungsfähigen 
Fahrgeldeinnahmen bzw. gemäß Nummer 5.4.1.2 für die tatsächlichen erstattungsfähigen 
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Fahrgeldeinnahmen maßgebenden Einnahmenaufteilung. Ausgleichsfähig ist die Differenz 
der so errechneten Beträge für die jeweiligen Verkehrsleistungen.  
5.4.3 
In entsprechender Weise ist die ebenfalls ausgleichsfähige Minderung anderer 
Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften zu berechnen.  Einsparungen der 
Empfänger nach 3.1 bei Leistungen aus Allgemeinen Vorschriften sind gegenzurechnen.  
5.4.4 
Ausgleichsfähig sind darüber hinaus erhöhte Ausgaben für die Anpassung der 
Vertriebsprozesse zur Einführung des Deutschlandtickets. Dabei wird für jeden zum Stichtag 
30. April 2023 beim Empfänger bzw. den in wirtschaftlicher Verantwortung stehenden 
Verkehrsunternehmen in einem vor dem Deutschlandticket angebotenen Abonnement 
gebundenen Kunden eine einmalige Umstellungspauschale in Höhe von 15,00 Euro 
gewährt. Abonnements sind Zeitfahrkarten mit einer zeitlichen Gültigkeit von mehr als einem 
Monat. Dazu zählen auch Semestertickets sowie Monatskarten, die von Unternehmen 
ausgegeben werden, die keine Abonnements im gesamten Tarifangebot haben und 
mindestens vier dieser Monatskarten im Zeitraum 1. Mai 2022 bis 30. April 2023 
nachweislich an denselben Kunden oder dieselbe Kundin verkauft wurden. Voraussetzung 
um für alle zum Stichtag 30. April 2023 beim Empfänger bzw. den in wirtschaftlicher 
Verantwortung stehenden Verkehrsunternehmen gebundenen Kunden im Sinne des Satzes 
2 eine Umstellungspauschale zu erhalten ist, dass zum Stichtag 31. Dezember 2023 eine 
Anzahl an Kunden, die mindestens 60% des Abo-Kundenbestands vom 30. April 2023 
beträgt, im Deutschlandticket beim Empfänger bzw. dem in wirtschaftlicher Verantwortung 
stehenden Verkehrsunternehmen gebunden ist. Wenn unter 60 %, aber mehr als 30 % des 
Kundenbestandes vom 30. April 2023 zum Stichtag 31. Dezember 2023 beim jeweiligen 
Empfänger bzw. Unternehmen gebunden ist, erhält der Empfänger bzw. das Unternehmen 
50 % des sich aus Satz 2 ergebenden Wertes. In besonders begründeten Einzelfällen kann 
eine gesonderte Regelung getroffen werden. Zuzüglich wird pauschal für jedes zum 30. April 
2023 vorhandene, auf die Kontrolle des Deutschlandtickets ertüchtigte Kontrollgerät und für 
die Kontrolle des Deutschlandtickets im Jahr 2023 beschaffte Kontrollgerät eine einmalige 
Umstellungspauschale zur Kompensation der Kontrollmehrausgaben in Höhe von 317,00 
Euro gewährt. Es ist durch geeignete Regelungen mit den für den Vertrieb und Kontrolle 
beauftragten Partnern sicherzustellen, dass die Pauschalen sachgerecht ausgereicht 
werden. 
Weiterhin kann der Empfänger die geleisteten Ausgaben für die Einrichtung des EAV-
Clearings im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband Deutscher 
Verkehrsunternehmen e.V., der Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bundesverband 
Deutscher Omnibusunternehmen e.V. und dem Bundesverband SchienenNahverkehr e.V., 
die an die NVBW GmbH geleisteten Ausgaben für die gutachterliche Begleitung des 
Prozesses zur Neufassung eines Einnahmeaufteilungsverfahrens und an die 
DeutschlandMobil 2030 GmbH geleisteten Ausgaben für bundesweites Marketing sowie  für 
die Evaluation des Deutschlandtickets geltend machen.  
Nicht erstattungsfähig sind erhöhte Ausgaben für zusätzliche Betriebsleistungen. 
5.4.5 
Mit der Ausgabe des Deutschlandtickets verbundene Minderungen von Erlösen aus 
Vertriebsprovisionen eines Empfängers innerhalb von Tarifbereichen sind erstattungsfähig.  
5.4.6 
Von dem nach den Nummern 5.4.1 bis 5.4.5 ermittelten Ausgleich sind in direktem 
ursächlichem Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets vermiedene oder 
ersparte Aufwendungen durch verringerte Vertriebsprovisionen, soweit diesen keine 
rechtskräftig festgestellten oder zwischen den Parteien unbestrittenen Deutschlandticket 
bedingten Forderungen des Vertriebsdienstleisters auf Anpassung der Vergütung aus 
ergänzender Vertragsauslegung oder nach § 313 BGB gegenüberstehen, in Abzug zu 
bringen.   
5.4.7  
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Die Summe der gemäß den Nummern 5.4.1 bis 5.4.5 errechneten Minderungen abzüglich 
der vermiedenen oder ersparten Aufwendungen gemäß Nummer 5.4.6 ist der 
ausgleichsfähige Ausgleichsbetrag.  
5.4.8 
Erbringt ein Verkehrsunternehmen Betriebsleistungen in dem Gebiet mehrerer 
Aufgabenträger und können die nicht gedeckten Ausgaben nicht eindeutig der 
Betriebsleistung im jeweiligen Gebiet der Aufgabenträger zugeordnet werden, sind diese auf 
der Grundlage der im Gebiet des jeweiligen Aufgabenträgers erbrachten Fahrzeug-, Wagen- 
bzw. Zug-Kilometer des Kalenderjahres 2023 den Aufgabenträgern zuzuordnen. Die 
beteiligten Aufgabenträger oder Bewilligungsbehörden können eine abweichende Aufteilung 
vereinbaren.  
 
6  
Sonstige Bestimmungen  
6.1  
Es ist sicherzustellen, dass bei Weiterleitung der Zuwendungen an Verkehrsunternehmen 
eine Überkompensation der aus der Einführung des Deutschlandtickets resultierenden 
wirtschaftlichen Nachteile ausgeschlossen ist. Soweit die beihilferechtliche Rechtfertigung 
aus der VO 1370 erfolgt, dürfen bei der Überkompensationsprüfung aus Gründen der 
Gleichbehandlung als Maßstab auch nur die Mindestanforderungen aus dem Anhang der VO 
1370 zur Anwendung kommen. Der finanzielle Nettoeffekt berechnet sich aus der Summe 
der (positiven oder negativen) Auswirkungen der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtung des Verkehrsunternehmens zur Anerkennung und Anwendung des 
Deutschlandticket-Tarifs auf die Einnahmen des Verkehrsunternehmens sowie auf seine 
Kosten, soweit diese als zusätzlicher Nachteil vom Verkehrsunternehmen bei der 
Ausgleichsberechnung geltend gemacht werden oder soweit das Verkehrsunternehmen 
aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets Kosten erspart; sonstige Kosten des 
Verkehrsunternehmens sind nicht Gegenstand dieser Überkompensationskontrolle.  
6.2 
Die Empfänger sind zu verpflichten, dass die Unternehmen verpflichtet werden, die nach Nr. 
5.4.4 dieser Richtlinien unterstützte Kontrollinfrastruktur drei Jahre im ÖPNV in Deutschland 
einzusetzen.  
6.3  
Die Empfänger sind darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Angaben um 
subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches handelt und 
dass Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist. Eine Doppelförderung ist 
ausgeschlossen.  
6.4  
Die Empfänger sind zu verpflichten, dass sichergestellt wird, dass bis zum 20. eines Monats 
für den Vormonat alle Verkäufe des Deutschlandtickets an die von der Arbeitsgemeinschaft 
aus dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V., der Deutschlandtarifverbund 
GmbH, dem Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen e.V. und dem Bundesverband 
SchienenNahverkehr e.V. gebildete EAV-Clearingstelle gemeldet werden. 
6.5  
Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 2025 die tatsächlich entstandenen 
nicht gedeckten Ausgaben und Einsparungen auf der Grundlage der in Nummer 5.4 
genannten Berechnungsmethode nachzuweisen, dieser Nachweis gilt als 
Schlussverwendungsnachweis. Auf Grundlage des Schlussverwendungsnachweises setzt 
die Bewilligungsbehörde die Zuwendung endgültig fest. Dem Nachweis sind insbesondere 
Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufzuteilenden Einnahmen der Monate 
Mai bis Dezember 2019 und die Einnahmeaufteilungen sowohl für die nach Nummer 5.4.1.1 
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen als auch für die nach Nummer 5.4.1.2 ermittelten 
tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Mai bis Dezember 2023 sowie eine 
Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers über die Fahrgeldeinnahmen der Jahre 2019 und 
2023 im Haustarif bzw. nach BBDB beizufügen. Den Bestätigungen der 
Verbundgesellschaften sind auch die betragsmäßigen Erlösminderungen aus 
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Vertriebsprovisionen bzw. Einsparungen von Vertriebsprovisionen je Empfänger 
hinzuzufügen. Weiterhin ist jeder Empfänger zu verpflichten, dem Nachweis die Anzahl der 
Abonnentinnen und Abonnenten im Sinne der Nummer 5.4.1.1 zu den Stichtagen 30. April 
2023 und 31. Januar 2024 beizulegen. Die Bewilligungsbehörde kann weitere Unterlagen 
anfordern. 
6.6  
Zuwendungen, die über den reinen Ausgleich der nicht gedeckten Ausgaben nach Maßgabe 
der Nummer 5.4.1 hinausgehen, sind vom Empfänger zurückzufordern. In der Regel sind die 
zurückgeforderten Beträge nicht zu verzinsen, wenn sie in der gesetzten Frist erstattet 
werden. Sollte sich herausstellen, dass der tatsächliche ausgleichsfähige Betrag den 
prognostizierten übersteigt, ist eine Anpassung der gewährten Zuwendung vorzunehmen.  
6.7 Die Ziffern 1.3, 1.5, 1.6, 3.2, 5.2.3, 7.2, 8.2.5, 8.6, 10.2, 11a der VV zu § 44 LHO, die 
Ziffern 1.3, 1.5, 2.2, 2.4, 7.2, 8.2.5, 8.6, 11a der VVG zu § 44 LHO, die Ziffern 1.4, 3, 5.4, 6, 
8.3.1, 8.5 der ANBest-P sowie die Ziffern 1.2, 1.4, 5.4, 7, 9.3.1, 9.5 der ANBest-G finden 
keine Anwendung. 
 
7  
Verfahren  
7.1  
Ein Antrag auf Gewährung der Zuwendung ist bis zum 30. September 2023 zu stellen. Für 
die Antragstellung ist die Anlage 1 zu verwenden. Die Bewilligungsbehörde kann verspätete 
Anträge zulassen. Er hat die Berechnung bzw. Schätzung der voraussichtlichen nicht 
gedeckten Ausgaben auf der Grundlage der in Nummer 5.4 genannten 
Berechnungsmethode zu enthalten.  
7.2  
Bewilligungsbehörde ist die Bezirksregierung, in deren Bezirk der Empfänger seinen Sitz hat.  
Bewilligungsbehörde für Empfänger nach Nummer 3.3 ist jeweils die Bezirksregierung, die 
die zuständige Bewilligungsbehörde für den Empfänger nach Nummer 3.1 ist, der bis zum 
31. Dezember 2023 keine Regelung im Sinne des § 9 Absatz 1 Sätze 4 und 5 RegG 
getroffen hat. 
7.3  
Dem Antrag sind Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen gemäß den 
Nummern 5.4.1 sowie weitere begründende Unterlagen beizufügen. 
Sammelanträgen von Empfängern gemäß Nummer 3.2 sind die Anträge der Empfänger 
gemäß Nummer 3.1 beizufügen.  
7.4  
Für die Bewilligung ist das Muster der Anlage 2 zu verwenden. 
Auf formlosen auch elektronischen Antrag erhalten die Empfänger nach den Nummern 3.1 
bzw. 3.2 eine Vorauszahlung in Höhe von bis zu 80 Prozent des nach Maßgabe der 
Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im 
öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 und 
dem temporär eingeführten 9-Euro-Ticket im Jahr 2022 in Nordrhein-Westfalen (Richtlinien 
Corona-Billigkeitsleistungen ÖPNV NRW 2022 - Runderlass des Ministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Verkehr - II B 3 – 58.53.08-000001 - vom 2. August 2022) vorläufig 
bewilligten Schadensausgleichs für die Monate Juni bis August 2022. Der Antrag kann um 
bis zu 80 Prozent des nach Maßgabe der Richtlinien Corona-Billigkeitsleistungen ÖPNV 
NRW 2022 bewilligten Schadensausgleichs von Verkehrsunternehmen erweitert werden, 
welche im Jahr 2022 ausschließlich einen isolierten Schadenausgleich nach Nummer 4.5  
Richtlinien Corona-Billigkeitsleistungen ÖPNV NRW 2022 beantragt haben und auf dem 
Gebiet des Aufgabenträgers Verkehrsleistungen erbringen. Erbringt ein 
Verkehrsunternehmen Betriebsleistungen in dem Gebiet mehrerer Aufgabenträger und 
können die für das Jahr 2022 bewilligten Schäden nicht eindeutig der Betriebsleistung im 
jeweiligen Gebiet der Aufgabenträger zugeordnet werden, gilt Nummer 5.4.8 entsprechend. 
Die Vorauszahlung wird je zur Hälfte in den Monaten April und August 2023 ausgezahlt.  Sie 
ist nach dem Muster der Anlage 2 zu bewilligen. 
7.5  
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Empfänger gemäß Nummer 3.2 haben die Zuwendungen an die Empfänger gemäß Nummer 
3.1 weiterzuleiten und dabei sicherzustellen, dass die maßgeblichen Bestimmungen des 
Bewilligungsbescheides auch den Empfängern auferlegt werden. Dies schließt ausdrücklich 
die Nachweisführung ein.  
7.6  
Die Modalitäten der Auszahlung werden im Bewilligungsbescheid näher geregelt.  
7.7 Die Zustimmung zum förderunschädlichen Maßnahmenbeginn gilt als erteilt.  
7.8 Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei den Empfängern und bei Dritten, an die die 
Mittel aus diesen Richtlinien weitergeleitet werden, Prüfungen durchzuführen. 
 
8  
Inkrafttreten/Außerkrafttreten  
Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft und am 30. Juni 2025 
außer Kraft. 
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Anlage 4 zu Nr. 148/23 - Kreis Coesfeld
Anlage 1

1. Allgemeines
1.1 Antragsteller

Aufgabenträger:
Anschrift
PLZ, Ort
AnsprechpartnerIn
Telefon
E-Mail
Bank
IBAN

1.2 Verkehrsleistung
km in 2019 km in 2023

Betriebsleistungen insgesamt
davon in Land

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zum Ausgleich nicht 
gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im 
Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 in 

Nordrhein-Westfalen
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2. nicht gedeckte Ausgaben

2.1 nicht gedeckte Ausgaben durch Fahrgeldrückgänge

Verbund

Summe

Gesamtbetrag
0,00 €

Gesamtbetrag

2.1.1 Dem Antragsteller entstehen nicht gedeckte Ausgaben durch Fahrgeldrückgänge in den 
folgenden Verkehrsverbünden

2.1.2 Dem Antragsteller entstehen nicht gedeckte Ausgaben durch Fahrgeldrückgänge im 
Verbundtarif.

Diese nicht gedeckten Ausgaben sind nur in einem Antrag des Antragstellers darzustellen.

2.1.3 Dem Antragsteller entstehen nicht gedeckte Ausgaben durch Fahrgeldrückgänge in 
Haustarifen. 

0,00 €

nicht gedeckte Ausgaben (bitte Anlage zur Berechnung des Betrages beifügen)*

nicht gedeckte Ausgaben (bitte Anlage zur Berechnung des Betrages beifügen)*

nicht gedeckte Ausgaben in Euro

*In der Anlage sind die einzelnen Ticketarten darzustellen. Zur Berechnung der um die
Tarifanpassungen auf den Zeitraum Mai bis Dezember 2023 hochgerechneten tatsächlichen
Fahrgeldeinnahmen des Zeitraums in 2019 sind die im jeweiligen Monat verkauften Fahrausweise der
jeweiligen Kartenart und Preisstufe der Monate des entsprechenden Zeitraums 2019 mit den für diese
Kartenart und für die im Gültigkeitszeitraum entsprechende Preisstufe im jeweiligen Zeitraum des
Jahres 2023 genehmigten Preisen zu multiplizieren. Preisanpassungen, die ab dem 1. Mai 2023
wirksam werden, sind im Wesentlichen gleichmäßig für alle Kartenarten und alle Preisstufen
vorzunehmen. Lassen sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen oder
handelt es sich um stückzahlunabhängige Pauschalangebote, ist die aus der Berechnung nach Satz
2 abgeleitete durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung für die Hochrechnung maßgebend. Die
hochgerechneten Einnahmen sind um die in Nummer 5.4.1.1 Richtlinien Deutschlandticket-
Zuwendungen ÖPNV NRW 2023 genannnten Mehrverkehrs- und Mehrleistungsfaktoren
fortzuschreiben. Die Verbundorganisationen haben den Empfängern die für die Antragstellung
erforderlichen Daten zu liefern. 
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2.2 nicht gedeckte Ausgaben im Zusammenhang mit allgemeinen Vorschriften

Allgemeine Vorschrift Gesamtbetrag

Summe: 0,00 €

Allgemeine Vorschrift Gesamtbetrag

Summe: 0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

2.3 nicht gedeckte Ausgaben aus Minderung der Erstattungsleistung nach SGB IX

2.2.1 Dem Antragsteller entstehen nicht gedeckte Ausgaben aus erhöhten Ausgaben auf Grund 
eigener Ausgleichsleistungen aus allgemeinen Vorschriften (bitte einzeln benennen, ohne 
Umsatzsteuer*)

* Ausgaben aus allgemeinen Vorschriften zur Umsetzung des Deutschlandtickets sind hier nicht zu
berücksichtigen. Einsparungen bei Leistungen aus AV sind unter Punkt 2.2.2 zu erfassen und
gegenzurechnen.

2.2.2 Einsparungen bei Leistungen aus allgemeinen Vorschriften bitte einzeln benennen, ohne
Umsatzsteuer*)

nicht gedeckte Ausgaben aus erhöhten Ausgaben aus AV
Einsparungen bei Leistungen aus AV
Saldo nicht gedeckte Ausgaben aus allgemeinen Vorschriften
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Die Umsatzsteuer bleibt unberücksichtigt.

0,00 €
0,00 €
0,00 €

2.4 Erhöhte Ausgaben zur Anpassung der Vertriebsprozesse

                   -   € 
                   -   € 

neu im Jahr 2023 beschaffte Kontrollgeräte**                    -   € 
Gesamt                    -   € 

2.5 Minderung von Erlösen aus Vertriebsprovisionen
Gesamtbetrag

Minderungen von Erlösen aus Vertriebsprovisionen*

in Abonnements gebundene Kunden am 30.04.2023*

*Abonnements sind Zeitfahrkarten mit einer zeitlichen Gültigkeit von mehr als einem Monat. Dazu
zählen auch Semestertickets sowie Monatskarten, die von Unternehmen ausgegeben werden, die
keine Abonnements im gesamten Tarifangebot haben und mindestens vier dieser Monatskarten im
Zeitraum 1. Mai 2022 bis 30. April 2023 nachweislich an denselben Kunden oder dieselbe Kundin
verkauft wurden.

vorhandene ertüchtigte Kontrollgeräte zum 30.04.2023**

**Berücksichtigt werden dürfen vorhandene, für das Deutschlandticket ertüchtigte Kontrollgeräte
sowie im Jahr 2023 zur Kontrolle des Deutschlandtickets neu beschaffte Kontrollgeräte

Nach Anwendung Vomhundertsatz SGB IX 2019
Differenz=nicht gedeckte Ausgaben

*Die Hochrechnung wird durch Multiplikation der Anzahl der in 2019 verkauften einzelnen Ticketarten
mit den in 2023 geltenden Preisen durchgeführt (siehe Hinweise zu 2.1)

Vomhundertsatz SGB IX 2023
Individueller Vomhundertsatz gem. § 231 Abs. 5 SGB IX 2019

*Auschließlich mit der Ausgabe des Deutschlandtickets verbundene Mindererlöse innerhalb von
Tarifbereichen

Vomhundertsatz SGB IX 2019

Fahrgeldeinnahmen Antragszeitraum 2023
hochgerechnete Fahrgeldeinnahmen Vergleichszeitraum 2019*

Individueller Vomhundertsatz gem. § 231 Abs. 5 SGB IX 2023

Nach Anwendung Vomhundertsatz SGB IX 2023
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3. Ersparte Aufwendungen

Gesamtbetrag

4. Saldo nicht gedeckte Ausgaben und Minderaufwendungen

Gesamtbetrag
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-  €                 
-  €                 
-  €                 
0,00 €

Hinweis:
Es handelt sich bei den vorgenannten Angaben um subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von §
264 des Strafgesetzbuches. Subventionsbetrug ist nach dieser Vorschrift strafbar.

Der Antragsteller vermied oder ersparte Aufwendungen in direktem ursächlichem Zusammenhang
mit der Einführung des Deutschlandticket durch verringerte Vertriebsprovisionen, soweit diesen keine
rechtskräftig festgestellten oder zwischen den Parteien unbestrittenen Deutschlandticket bedingten
Forderungen des Vertriebsdienstleisters auf Anpassung der Vergütung aus ergänzender
Vertragsauslegung oder nach § 313 BGB gegenüberstehen

Der anzusetzende Saldo aus nicht gedeckten Ausgaben und Minderaufwendungen beträgt (ohne
Umsatzsteuer):

Nicht gedeckte Ausgaben aus dem Rückgang der Fahrgeldeinnahmen (Verbund)
Nicht gedeckte Ausgaben aus Rückgang der Fahrgeldeinnahmen im Haustarif 
Nicht gedeckte Ausgaben aus Minderung der Erstattungsleistung nach SGB IX
Nicht gedeckte Ausgaben aus Minderung der Ausgleichsleistungen aus AV

Minderungen von Erlösen aus Vertriebsprovisionen
abzüglich Einsparungen
Saldo nicht gedeckte Ausgaben/Ersparnisse = Zuwendung

Erhöhte Ausgaben für Vertriebsprozesse Deutschlandticket

ersparte/ vermiedene Aufwendungen
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149/23 – Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an	Frau	Michelle	Elisabeth	Verhoeven

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 20.09.2023, 
Aktenzeichen 36 VA LH-ML1004, ist zuzustellen an Frau 
Michelle Elisabeth Verhoeven, zuletzt wohnhaft in Alten-
berger Straße 6, 48329 Havixbeck.

Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 27.09.2023 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Frau Bräker 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 27.09.2023 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Bräker 

150/23 - Stadt Dülmen

Interessensbekundungsverfahren zur Vergabe der Trä-
gerschaft für eine Kindertageseinrichtung in Dülmen-
Mitte

Beschreibung der Ausgangssituation

Die Nachfrage nach Plätzen in Kindertageseinrichtungen 
steigt seit Jahren und auch prognostisch wird von einem 
weiter steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen ausgegan-
gen. In Dülmen gibt es derzeit 24 Kindertageseinrichtungen. 

Das Kinderhaus Rasselbande im Zentrum Dülmens eröff-
nete zum Kindergartenjahr 2009/2010. Die Trägerschaft 
liegt derzeit bei der Kinderhaus Rasselbande gGmbH. 
Derzeit werden 53 Betreuungsplätze, davon 14 Plätze für 
Kinder unter 3 Jahren, in 2,8 Gruppen vorgehalten. Im Juni 
2023 teilte der Träger der Stadt Dülmen mit, dass er die Trä-
gerschaft zum 31.07.2024 zurückgeben wird, da sich das 
Modell der flexiblen Betreuungszeiten und der zusätzlichen 
Finanzierung durch Unternehmen nicht ausreichend dauer-
haft etabliert habe.

Die Stadt Dülmen beabsichtigt, die Trägerschaft für die Ein-
richtung zum 01.08.2024 in die Verantwortung eines freien 
Trägers zu geben und führt zu diesem Zweck das nachste-
hend näher beschriebene Interessensbekundungsverfahren 

durch. Oberste Priorität hat dabei die Gewährleistung einer 
Betreuungskontinuität für die in der Einrichtung betreuten 
Kinder.

Merkmale	der	zu	betreibenden	Kindertageseinrichtung

Die Kindertageseinrichtung befindet sich auf dem Grund-
stück Gemarkung Dülmen-Stadt, Flur 32, Flurstück 392, 
Fehrbelliner Platz 9, 48249 Dülmen. 

Die Einrichtung soll künftig mit zwei Gruppen weiterbetrie-
ben werden. Dabei sollen die jeweiligen Gruppenformen I 
und III angeboten werden.

Die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten haben auf 
zwei Etagen eine Fläche von ca. 351 m². Die Aufteilung der 
Räume und weitere Details sind dem Grundriss zu entneh-
men. Das bestehende Mobiliar kann übernommen werden.
Der Außenbereich hat eine Fläche von ca. 550 m² und ist mit 
Spielgeräten ausgestattet. 
Es erfolgt eine Weiterführung des Mietverhältnisses zwi-
schen dem Träger der Kindertageseinrichtung und dem 
Eigentümer des Gebäudes. Seitens der Stadt Dülmen wird 
eine Mietkostenpauschale nach KiBiz NRW gezahlt.

Kriterien für die Trägerauswahl

Zwingende Voraussetzungen:

⇒ anerkannter Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 
SGB VIII

⇒ Erfüllung der Voraussetzungen für die Erteilung einer 
Betriebserlaubnis gem. § 45 SGB VIII

⇒ Mitwirkung an der Jugendhilfeplanung
⇒ Bereitschaft zur bedarfsgerechten Anpassung des Be-

treuungsangebotes
⇒ Bereitschaft zu Überbelegung von Gruppen im gesetz-

lichen Rahmen
⇒ Mitwirkung bei der Akquise von Fördermitteln
⇒ Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften und Fachgremien 

auf kommunaler Ebene
⇒ Bereitschaft die Angebote an den Bedarfen und Struk-

turen des Sozialraumes auszurichten und Kooperations-
bezüge (z. B. Grundschulen, Kindertagespflege, Bera-
tungsstellen) zu nutzen und auszubauen 

⇒ Übernahme des Personals der Einrichtung vom aktu-
ellen Träger im Rahmen der KiBiz-Personalverordnung 
(bei Bereitschaft der Angestellten) 

⇒ Entlohnung des Personals nach oder in Anlehnung an 
den TVöD-SuE

⇒ Übernahme der bestehenden Betreuungsverträge

Fachlichkeit

⇒ Der Betrieb der Einrichtung erfolgt nach dem Kinderbil-
dungsgesetz (KiBiz NRW) und allen dazugehörigen Er-
lassen und Verordnungen.

⇒ Referenzen des Trägers bezüglich vergleichbarer Ein-
richtungen (Betrieb von Kindertageseinrichtungen bzw. 
Erfahrungen auf dem Gebiet der Tagesbetreuung)

⇒ Geeignetes fachliches Konzept für die Kindertagesbetreu-
ung, insbesondere mit Aussagen zu folgenden Punkten:

• Allgemeines
o Kompetenzen und Werthaltung des Trägers
o pädagogische Schwerpunkte des Trägers

• Qualitätssicherung
o Qualitätsstandards (Struktur-, Prozess- und 

Ergebnisqualität)
o Qualitätsentwicklung
o Beschwerdemanagement
o Beobachtungsverfahren und Bildungsdokumen-

tationen
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o Aussagen zu den Bildungsbereichen (z. B. Spra-
che, Bewegung)

o Ernährungskonzept (Mittagessen etc.)
o Aussagen zur Realisierung einer Erziehungs-

partnerschaft
o Konzept zur Eingewöhnung der Kinder
o Verfügbarkeit einer päd. Fachberatung für Lei-

tung und Beschäftigte
• Inklusion

o Umgang mit Vielfalt, z. B. hinsichtlich Sprache, 
Kultur, Herkunft

o Förderung sprachlicher und interkultureller Kom-
petenzen 

o gemeinsame Förderung von Kindern ohne und 
mit (drohender) Behinderung

• Kinderschutzkonzept
• Partizipation von Kindern und Eltern
• Personal

o Konzept zum Personaleinsatz
o Personalgewinnung, -bindung, und -entwicklung
o Aussagen zur Gesundheitsprävention der Be-

schäftigten

Wirtschaftlichkeit

⇒ verbindliche Aussagen über den zu leistenden Trägeran-
teil zu den Betriebskosten

Link	zum	Grundriss:
https://web.duelmen.de/owncloud/index.php/s/Uzn2MkPck-
fEpwLx

Interessenten	werden	gebeten,	ihre	Bewerbung	mit	Aus-
sagen zu den im Interessensbekundungsverfahren ge-
nannten	Kriterien,	bis	spätestens	16.10.2023,	12	Uhr	an	
folgende Adresse zu richten:

Stadt Dülmen
Fachbereich Jugend und Familie

Coesfelder Straße 36
48249 Dülmen

E-Mail: jugendamt@duelmen.de

Für	 Rückfragen	 und	 weitere	 Auskünfte	 steht	 den	 In-
teresssenten	 Herr	 Urban	 (Tel.:	 02594	 12-511,	 E-Mail	
r.urban@duelmen.de) gerne zur Verfügung.

HINWEIS
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich nicht 
um die Vergabe eines öffentlichen Auftrages handelt und 
sich aus dem bekundetem Interesse und dessen Entgegen-
nahme keine Verpflichtungen für die Stadt Dülmen ergeben. 
Die Interessenten können ihre Bewerbung jederzeit zurück-
ziehen, jedoch für ihre Beteiligung an der Interessensbe-
kundung keine Kosten geltend machen. Die Stadt Dülmen 
behält sich vor, bei mangelnder Eignung aller Bewerbungen, 
das Verfahren abzubrechen.

Dülmen, den 19.09.2023

Stadt Dülmen
Der Bürgermeister
Fachbereich 51 – Jugend und Familie
Im Auftrag
gez. Reick

151/23 - Bezirksregierung Münster/Stadt Dülmen

Aufforderung	 zur	 Anmeldung	 unbekannter	 Rechte	 im	
Flurbereinigungsverfahren Berkelaue III

Mit Beschluss vom 12.05.2014 wurde das Flurbereinigungs-
verfahren Berkelaue III angeordnet und das Flurbereini-
gungsgebiet festgestellt. Dieser Beschluss wurde mit der 
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte nach § 14 
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. 03. 1976 (BGBl. I S. 546) in der der-
zeit gültigen Fassung, öffentlich bekannt gemacht. Für die 
mit dem 176. bis 194. Änderungsbeschluss zugezogenen 
Grundstücke wurde die Aufforderung zur Anmeldung unbe-
kannter Rechte ebenfalls bereits öffentlich bekannt gemacht.

Mit dem 179. Änderungsbeschluss vom 16.11.2022 und 
dem 188. Änderungsbeschluss vom 15.02.2023 wurden die 
Grundstücke 

Gemeinde Dülmen

Gemarkung Flur Flurstück
Dülmen-Kspl. 111 15
Merfeld 24 14, 32, 33

zum Flurbereinigungsverfahren Berkelaue III zugezogen 
und die Flurbereinigung für diese Grundstücke angeordnet 
(§ 8 FlurbG).

Eine öffentliche Bekanntmachung der vorgenannten Ände-
rungsbeschlüsse ist bisher nicht erfolgt. Die erforderliche 
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte für die 
mit den Änderungsbeschlüssen zugezogenen Grundstücke 
wird hiermit nachgeholt.

Gemäß § 14 Abs. 1 FlurbG werden die Beteiligten aufgefor-
dert, Rechte an den oben genannten Grundstücken, die aus 
dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung 
an dem Flurbereinigungsverfahren berechtigen, innerhalb 
einer Frist von drei	Monaten nach erfolgter öffentlichen Be-
kanntmachung dieser Aufforderung bei der 

Bezirksregierung	Münster,	
Dezernat	33,	48128	Münster

oder zur Niederschrift bei der 

Bezirksregierung	Münster,	
Dezernat	33,	Leisweg	12,	48653	Coesfeld

anzumelden.

Zu diesen Rechten gehören z. B. nicht eingetragene ding-
liche Rechte an Grundstücken oder Rechte an solchen 
Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur 
Nutzung von Grundstücken berechtigen oder die Nutzung 
von Grundstücken beschränken.

Auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde hat der Anmel-
dende sein Recht innerhalb einer von der Flurbereinigungs-
behörde zu setzenden Frist nachzuweisen.

Nach fruchtlosem Ablauf der Frist besteht kein Anspruch auf 
Beteiligung. Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeich-
neten Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann die 
Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und 
Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG gelten lassen.

Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach § 14 
Abs. 3 FlurbG die Wirkung eines vor der Anmeldung einge-
tretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen, wie 

https://web.duelmen.de/owncloud/index.php/s/Uzn2MkPckfEpwLx
https://web.duelmen.de/owncloud/index.php/s/Uzn2MkPckfEpwLx
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der Beteiligte demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe 
des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

48653 Coesfeld, 11.04.2023

Bezirksregierung Münster 
- Flurbereinigungsbehörde -
Flurbereinigung Berkelaue III
Az. 4 13 03
Im Auftrag
gez. Andreas Grotendorst

Hinweis zum Datenschutz:
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die 
Bezirksregierung Münster erfolgt auf der Grundlage der ge-
setzlichen Bestimmungen. Informationen zum Datenschutz 
erhalten Sie hier:
Dez. 33: 
https://www.brms.nrw.de/de/datenschutz/33/index.html

https://www.brms.nrw.de/de/datenschutz/33/index.html

